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Internationale Marken
Die vom Internationalen Bureau für gewerbliches Eigentum

herausgegebene Publikation «Les Marques internationales» wird von Neujahr
an nicht mehr dem Handelsamtsblatt beigelegt. Denjenigen Abonnenten
jedoch, welche diese Publikation auch fernerhin zu erhalten wünschen,
wird sie gegen. eine jährliche Gebühr von einem Franken zugestellt.
Anmeldungen wolle man unter Zusendung des genannten Betrages an das
Bureau des Schweizerischen Handelsamtsblattes in Bern richten.

Inhalt: Abhanden gekommene Werttftel. — Handelsregister — Güterreehts-
registe'r. — Fabrik- und Handelsmarken. — Korrespondenzen — Moratorien. — Ausfuhr

von Arznei- und Desinfektionsmitteln.
SOmmairo: Titles disparus. — Registre du.eommeree, — Registre des rögimies

matrimonial!r. — Marques de fabrique et de commeree. — Correspondanee. — Mora-
ttoires.

Uta Tfl - Partie oil

Abhanden gekommene Werttitel — Titres disparus — Hü smarriti

Der Zinscoupon der Inhaberobligation Nr. 159,339 der Thurg. Kan-
tonalbarilc Weinfelden, de Fr. 5000, per Fr. 212..50, fällig am 31. Dezember
1914„ ist verloren gegangen; es werden diejenigen, welche irgend ein Recht
an dein Coupon zu haben glauben, aufgefordert; dasselbe innert 3 Jahren
(vom Datum der dritten Publikation im Schweiz. Handelsamtsblatt ge7
rechnet), bei der Gerichtskanzlei "Weinfelden, in Kreuzlihgen, geltend zu
machen, ansonst der Coupon kraftlos erklärt würde. (W 368*)

Romanshorn, den 17. Dezember .1914.
Gerichtskanziel Weinfelden i. V.

Le^pr£sident du tribunal du district de Vevey, ä vöus; Le detenteür
inconnu de 10 obligations au porteur, avec leurs feuilles de coupons,
emprunt 3% % de la ville de Vevey, pörtant les n08 20, 4870, 5233 ä
5240, sommation vous est fäite de produirc ces titres avec leurs feuilles
de coupons au greife du tribunal du district de Vevey, dans un d61ai
de tro'is ans des la premiöre publication, faute de qu'oi I'annulation en
sera prononeee.

Dpnnd ä l'instance de I'avocat de Muralt, ä Montreux, agissant au
nom des heritiers de veuve Marie-Louise Jacquemin-Verguet, k Bellefontaine

(Jura). (W.3401)

Vevey, ie 19 novembre 1914.
Le president du tribunal; V. Forestier.

Handelsregister - Repke flu eommeree - Repke di eommereio

f., Hauptregister — I. Registre principal — I. Registro prineipaie
Zürich — Zurich — Zurigo

1914. 18. Dezember. Krankenpflege Zürich in Zürich (S. H. A. B.
Nr. 307 vom 15. Juli 1905, pag. 1225). Die Statuten dieser Genossenschaft
sind in den Generalversammlungen vom 27. März 1907, 12. Juni 1912
und 26. Februar 1914 abgeändert worden. Den bisher publizierten
Bestimmungen gegenüber sind als Aenderungen zu konstatieren: Die
Genossenschaft bezweckt, die Auslagen für die Krankenpflege ihrer Mitglieder
nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit zu übernehmen und die
Krankenfürsorge'in ihrem Arbeitsgebiete zu fördern. Versichertes Mitglied kann
jede gesunde, in der Stadt Zürich wohnende Person, ohne Unterschied
des Geschlechtes, Alters oder Berufes werden, sofern sie bestimmte, in
den Statuten näher umschriebene Erfordernisse erfüllt. Freies Mitglied
wird jedermann, der ohne Anspruch auf Gegenleistung einen Jahresbeitrag
von mindestens Fr. 5 an die Kasse bezahlt. Die Mitgliedschaft beginnt
auf schriftliche Erklärung hin mit der Bezahlung - des ersteh
Monatsbeitrages. Der Austritt steht jedem versicherten-Mitglicde zu jeder Zeit
frei. Die Mitglieder zerfallen in drei Klassen und es sind die in den
einzelnen Klassen zu bezahlenden Beiträge' statutarisch abgestuft und
festgesetzt. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und 8—12 Mitgliedern.
Die Vertreüing der Genossenschaft übt wie bisher die Oberleitung aus,
namens welcher Präsident und Quästor einzeln die rechtsverbindliche
Unterschrift führen. Louis. Cramer und Carl Schoop-Raths gehören der
Oberleitung nicht mehr an. Es wurden gewählt: Arnold Raschle, von
Mosnang (5t. Gallen), in Zürich 2, als Quästor, und Conrad Schoop, von
Dozwil (Thurgau), in Zürich 2, als Aktuar. Geschäftslokal: Zehnderweg 6,
Zürich 6.

Bureauein ric Ii tungen, 'etc. — 18. Dezember. Die Firma
Spengler-Baumann, Stolzenberger-Generalvertretung in Zürich 1 (S. H. A. B.
Nr. 249 vom 6. Oktober 1908, pag. 1725), Bureaueinriebtungen und
Schreibmaschinen, ist infolge Aufgabe des Geschäftes erloschen.

Seidenwaren. — 18. Dezember. In. die Kommanditgesellschaft
unter (jer Firma Schmidt & Lorenzen in Berlin, mit Filiale Zürich in
Zürich l .(S. H. A. B. Nr. 95 vom 14. April 1913, pag. 669), ist als
weiterer Kommanditär eingetreten: Fritz Schmidt, Kaufmann in Berlin, mit
dem Betiage von Mk. 800,000 (achlhunderttauscnd Mark). Demselben ist
Einzelprokura erteilt. Das Geschäftslokal befindet sich nunmehr Börsen-
strassc 22, Zürich 1.

Marques internationales
La publication du Bureau international de l'Union pöur la protection

de la propridte industrielle «Les Marques internationales» ne sera
plus ännexde, däs le 1er janvier, k la Feuille officielle du commerce. 'Cet
organe sera toutefois communique, contre versement d'un franc par an,
aux abonnds qui dfeireraient le recevoir comme' par le passd. Toutes 'de-
mandes dans ce sens sont k adresser, accompagndes du dit montant, au
Bureau de la Feuille officielle suisse du commerce, ä Berne.

Confiserie-Fabrik. — 18. Dezember. Die Firma K. Hauffe-
Rutz in Zürich 6 (S. H. A. B. Nr. 207 vom 17. August 1909, pag. 142$)
verzeigt als Geschäftslokal: Lehensteig 1/3, woselbst der Inhaber auch
wohnt.

Robnegativfilme. — 18. Dezember. Die Finna Franz Roraefeer
in Zürich 1 (S. H. A. B. Nr. 246 vom 27. September 1913, pag. 1747),
Fabrikation und Verwertung der «Globe-Trottem, kinematographische
Aufnahmen für Rohnegativfilme, etc., ist infolge Aufgabe des Geschäftes
erloschen.

Vertretungen. — 18. Dezember. Die Firma Forster & Ostali in
Mailand, welche gemäss Zeugnis der Industrie- nnd Handelskammer in
Mailand zu Recht besteht, Kollektivgesellschafter: Ermanno Forster, in
Mailarid, Viale Venezia 18, und Pietro Ostali, in Mailand, Via Mauro
Macchi 4, hat am .1. Dezember 1914 in Zoll ikon unter derselben
Firma eine Zweigniederlassung errichtet, welche durch die ob-
genannten Gesellschafter vertreten wird. Vertretungen. Seestrasse 1024.

Vi.ehhandel. — 18. Dezember. Die Firma K. Mändle-Adter in
Zürich '2 (S. H. A. B. Nr. 120 vom 7. Mai 1910, pag'. 830) verzeigt als
Geschäfts lokal: Steinbaidenstrasse 62.

18. Dezember. Pflegeanstalt Pfrundweid in Wetzikon (S. H. A. B.
Nr. 111 vom 17. März 1906, pag. 441). Rudolf Walder ist infolge Todes
aus- dem Vorstand dieser Genossenschaft ausgetreten, dessen Unterschrift

„wird anmit gelöscht.. Als Aktuar ist neu gewählt worden: Pfarrer Paul
<Qalmer, von Basel, Lausen iind Bäretswil, in Wetzikon; derselbe führt
kollektiv mit dem Präsidenten die rechtsverbindliche Unterschrift. Als
Verwalterin wurde gewählt: Witwe Klara Walder, geb. Dürsteier, von
und in Wetzikon. Die. Genannte führt Einzelunterschrift.

Buchhandlung. — 19. Dezember. Die Firma Carl Slevert in
Zürich 2 (S. H. A. B. Nr. 39 vom 13. Februar 1912, pag. 253) hat ihrpn
Hauptsitz nach Konstanz (Baden) verlegt. Das bisherige Geschäft,
Buchhandlung, Lavaterstrasse 31, in Zürich 2, wird als Zweigniederlassung
weiterbetrieben. Der Inhaber der Firma, Carl Sievert, wohnt in Zürich 8
(Höschgasse 78). Die an Fred von Wentzky, in Zürich 3, erteilte Prokura
wird bestätigt.

Carrosserie und Wagen_b.au. — 19. Dezember. Die Firma
Hehl Eckert in Zürich 8 (S. H. A. B. Nr. 14 vom 18. Januar 1910, pag. 85),
und damit die Prokura Heinrich Albert Eckert, ist infolge Hinschiedes
des Inhabers erloschen.

Inhaber der Firma Hch. Eckert in Zürich 8, welche die Aktiven und
Passiven der erstem übernimmt, ist Heinrich Albert Eckert, von Zürich,
in Zürich 8. Carrosserie und Wagenbau. Müblebacbstrasse 12—20.

Tapeten. — 19. Dezember. Die Firma Alb. Letsch, Tapezierer in
Zürich 7 (S. H. A. B. vom 5. Juni 1899, pag. 739), Tapetenhandlung,
ist infolge Hinschiedes des Inhabers erloschen.

19. Dezember. Unter der Firma Pension Flora A.-G. hat sich mit
Sitz in Zürich und auf unbestimmte Dauer am 15. Dezember 1914 eine
Aktiengesellschaft gebildet, welche die Erwerbung und Führung
vori Pensionen, sowie den Handel in Mobiliar und andern Bedarfsgegenständen

für Pensionsbetriebe zum Zwecke hat. Das Gesellschaftskapital
beträgt Fr. 16JXX) (seebzehntausend Franken) und ist eingeteilt in 160 auf
den Inhaber lautende Aktien von je Fr. 100. Offizielles Publikationsorgan
der Gesellschaft ist das Schweiz. Handelsamtsblatt in Bern und ihre
Organe sind: Die Generalversammlung, ein Verwaltungsrat von 1—3
Mitgliedern (gegenwärtig 1), die Direktion und die Kontrollstelle. Der Ver-
walturigsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen; er bezeichnet diejenigen
Personen, welche für die Gesellschaft rechtsverbindlich zeichnen und setzt
die Form der Zeichnung fest. Einzelunterschrift führen: Der Präsident
des • Verwaltungsrates: Wolfgang Klingberg, von Wüstewaltersdorf, in
Zürich 8, und die Geschäftsleiterin: Barbara Rieth, geb. Rieth, von
Neuenhaus (Württemberg), in Zürich 8. Geschäftslokal: Falkenstrasse 6,
Zürich 8.

Ben — Berne — Berea

Bureau Bern
1914. 21. Dezember. Photo Technik A.-G. in Bern (S. H. A. B. Nr.57

vom 10. März 1914, pag. 401). Die von dieser Firma ins Handelsregister
eingetragene Prokura des Albert Mösch in Bern ist erloschen.

21. Dezember. Unter dem Namen Witwen- & Waisenkasse des Vereins
bern. Bezirksbeamter besteht mit Sitz in B er n eine Genossenschaft
mit dem Zweck, nach dem Tode eines Mitgliedes der Witwe und den
Waisen desselben nach Massgabe der Statuten Pensionen auszurichten.
Die Statuten datieren vom 29. November 1914. Diejenigen Beamten,
welche bis 31. Dezember 1914 dem Hülfskassafonds des Vereins bern.
Bezirksbeamter angehören und "die daherigen Einzahlungen geleistet
haben, werden ohne weiteres Mitglieder der Genossenschaft (kurz
Versicherungskasse genannt). Als Mitglieder können der Kasse beitreten
diejenigen Beamten, welche dem Verein bern. Bezirksbeamter angehören.
Die Verwaltungskohimission kann auch andere im bernischen Staatsdienst
stehende Beamte und Angestellte als Mitglieder aufnehmen. Die Aufnahme
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erfolgt auf schriftliche Anmeldung hin durch die Verwaltungskommission,
welche nach Prüfung der • für die Versicherung massgebenden Faktoren
endgültig entscheidet. Die Mitgliedschaft erlischt durch Ausscheiden aus
dem bernischen'Staatsdienst. Solange der Staat aber die Versicherungskasse

nicht durch .regelmässige Beiträge an die Jahresprämie der
Mitglieder unterstützt, haben die Mitglieder das Recht, in der Versicherungskasse

zu verbleiben und die Versicherung für denjenigen Betrag
fortzusetzen, von welchem zuletzt der Beitrag bezahlt wurde und von welchem
die Pensionen berechnet .worden wären, sofern die .versicherungstechnisch
erforderlichen Jahresprämien pünktlich geleistet werden. Solange die
Auflösung der Genossenschaft nicht beschlossen ist, steht jedem Mitglied der
Austritt frei. Derselbe kann aber nur auf Schluss eines Geschäftsjahres
(31. Dezember) nach mindestens sechsmonatlicher vorangegangener schriftlicher

Kündigung erklärt werden. Die Mitgliedschaft erlischt auch durch
Ausschluss. Jedes neu eintretende Mitglied leistet ein.Eintrittsgeld, welches
für jeden einzelnen Fall nach versicherungstechnischen Grundsätzen durch
die Verwaltungskommission bestimmt wird. Von der Bezahlung eines
Eintrittsgeldes sind befreit: a. Die Mitglieder des bisherigen Hülfskassafonds:

b. diejenigen Beamten und Angestellten im Alter von unter
30 Jahren, welche spätestens zwei Jahre nach ihrem Eintritt in den
bernischen Staatsdienst in die Versicherungskasse aufgenommen werden.
Beamte, die infolge Ausscheidens aus dem Staatsdienst aus der
Versicherungskasse austreten und bei Bekleidung einer neuen Staatsstclle wieder
aufgenommen werden, sind ebenfalls von der Bezahlung eines Eintrittsgeldes

befreit, haben aber Nachzahlungen zu leisten, deren Betrag auf
versicherungstechnischem Weg bestimmt wird. .Der Jahresbeitrag beträgt
4/4% des jeweiligen Gehalts des Mitgliedes, wobei als Maximum der
versicherten Besoldung Fr. 4000 festgesetzt wird. Für die Verbindlichkeiten

der Genossenschaft haftet nur ihr Vermögen. Die persönliche
Haftbarkeit der Mitglieder, ist .ausgeschlossen. Die Organe der Genossenschaft
sind: 1) Die. Generalversammlung der Mitglieder; 2) die Verwaltungskommission,

bestehend - aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten,
einem Kassier, einem Sekretär und einem Beisitzer; 3) die Rechnungsrevisoren.

Die rechtsverbindliche Unterschrift führen der Präsident, der
Vizepräsident, der Kassier-Sekretär je zu zweien kollektiv. Präsident ist
Bernhard teuer, Gerichtspräsident, von und in Burgdorf; Vizepräsident
ist Paul Imer, Gerichtsschreiber, von und in Neuenstadt; Kassier und
Sekretär ist Robert Schnyder, von Roggwil, Gerichtsschreiber in Bern;
Beisitzer sind: Hans Kurt, von Rütschelen, Amtsschreiber in Biel, und
Johann Friedrich Thönen, von Reutigen und Bern, Reg.-Statthalter» in
Wimmis. Geschäftsdomizil: Gerichtsschreiberei .Bern.

Bureau Biel
Restaurant. — 18. Dezember. Inhaber der Firma A. Schläfli in

Vingelz bei Biel ist Alfred Schläfli, von Lyssach, wohnhaft in .Vingelz.
Betrieb des Restaurant an der Neuenburgstrasse 58.

Restaurant und Bäckerei. — 21. Dezember. Inhaber der
Firma Fritz Hugi in Biel ist Fritz Hugi, von Oberwil b. Büren, wohnhaft
in Biel. Betrieb des Restaurant «zum Amthaus» und Bäckerei an der
Spitälstrasse 26-Unterer Quai 23.

Basel-Stadt — Bäle-Tille — Basilca-Cittä

Schreibmaschinen, Stahlmöbel, etc. — 1914. 17.
Dezember. Die Firma H. Huber in Basel (S. H. A. B. Nr. 174 vom 25. April
1905, pag. 694) nimmt des fernem in die Natur ihres.Geschäftes auf:
Handel in Stahlmöbeln. (Registraturen, Kartotheken und Bibliotheken.)

17. Dezember. In der Aktiengesellschaft unter der Firma Banque
Fonciere du Jura in Basel (S. H. A. B. Nr. 223 vom 4. September 1909,

pag. 1520) ist die an Dr. Theodor Staehelin erteilte Kollektivprokura
erloschen.

Seidenzwirnerei und Rohseide. — 17. Dezember. Aus der
Kommanditgesellschaft unter der Firma Krayer-Burckhardt & CIe in Basel
(S. H. A. B. Nr. 86 vom 7. April 1909, pag. 607) ist der Kommanditär
Alfred Burckhardt-Von der Mühll infolge Todes ausgeschieden, seine Kom-
manditbeteiligung von Fr. 300,000, sowie seine Prokuraunterschrift sind
damit erloschen. An Stelle des Ausgeschiedenen ist in die Gesellschaft ah
Kommanditärin mit einer Kommanditeinlage von hunderttausend Franken
(Fr. 100,000) eingetreten Frau Witwe Martha Burckhardt-Von der Mühll,
von und in Basel.

Spedition, ctc. — 17. Dezember. Die Kommanditgesellschaft
unter der Firma Bronner & Cie, in Basel (S. H. A. B. Nr. 481 vom
22. Dezember 1904. pag. 1922) hat- sich aufgelöst. Die Firma ist nach
bereits beendigter Liquidation erloschen.

Unter der Firma Akt. Ges. Bronner & Cle gründet sich mit dem Sitz
in der Stadt Basel eine A k t i e n g e s e 11 s c h a f t, die den Zweck
hat; das bisher unter der Firma aBronner & Cle» geführte Speditionsgeschäft

und Reisebureau zu übernehmen und zu betreiben. Die
Gesellschaftsstatuten sind am 14. Dezember 1914 festgesetzt worden. Die
Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Gesellschaftskapital
beträgt einhundertzwanzigtausend Franken (Fr. 120,000), eingeteilt in
120 Aktien von Fr. 1000. Die Aktien lauten auf den Namen und können
nur mit Genehmigung des Verwaltungsrates übertragen werden. Die
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch eingeschriebene Briefe
an die Aktionäre. Soweit das Gesetz Bekanntmachung durch öffentliche
Blätter verlangt, erfolgt diese durch Veröffentlichung im Schweiz.'Handels¬
amtsblatt. Die Vertretung nach aussen üben die vom Verwaltungsrat
bezeichneten Personen aus. Der Verwaltungsrat hat Einzelunterschriftsberechtigung

erteilt an seinen Delegierten Gustav Wilhelm Bronner und
Einzelprokura an Karl Schirrmeister, beide von und in Basel. Geschäftslokal:

Nauenstrasse 1.

18. Dezember. Die beiden Firmen:
(Wirtschaft.) E. Wegmann - Schönenberger, Wirtschaftsbetrieb

(S. H. A. B. Nr. 130 vom 6. Juni 1914, pag. 971, und
(W i r t s c h a f t.) F. Imboden-Matzinger, Wirtschaftsbetrieb (S. H. A. B.

Nr. 36 vom 13. Februar 1914, pag. 246),
in Basel, sind infolge Konkurses der Inhaber von Amteswegen gestrichen
worden.

Fleischwaren. — 19. Dezember. Der Inhaber der bisherigen
Firma Brefin-Schläppi, Fleischwarenhandlung, in Basel (S. H. A. B: Nr. 279

vom 6. November 1912, pag. 1947) ändert seine Firma ab in: R. Brefin.

St. Gallen — St-Gall — San Gallo

Gasthaus, Comestibles, etc. — 1914. 19. Dezember.
Inhaber. der Firma Edoardo Savarö in Kaltbrunn ist Edoardo Savarö, von
St. Angelo Lodigiano, Milano, in Kaltbrunn. Wein- und Comestibleshand-
lung. Gasthaus zur Rickenbahn.

Schweinezüchterei. — 19. Dezember. Der Inhaber der Firma
Hans Niffenegger, Käserei, mit bisherigem Domizil in K o hl b f u ri n e n-
N iederbür.en (S.'H.1 A. B; Nr. 214 vom 23. August 1913,!pag. 1536)

hat dasselbe sowie seinen persönlichen Wohnsitz nach Neudorf-
T$ b 1 a t verlegt. Scliweincziichtetci und -mästörei.

Holzimport und Kommiss i on. —119.Dezember. Die Firma
Jean Salier, Holzimport und Kommissionsgeschäft, in Langgasse-Tahlat,
wird infolge Konkurses des Inhabers von Amteswegen gelöscht.

19. Dezember. Kinderkrippe St. Gallen, Verein mit Sitz in St. Gallen
(S. H. A. B. Nr. 121 vom 12. Mai 1908, pag, 859). Präsident ist zurzeit
Ercole Rusconi-Sturzeneggcr; Aktuar: Otto Nufer-Eugster; Kassier: Louis
Reichenbach-Bernheim. Der Präsident zeichnet kollektiv mit, dem Aktuar

- oder mit dem Kassier.

fessln — fessln — Tlclno

Uf/kio di Lugano
Armi calzature, ecc. — 1914. 19 dicemhre. La ditta Rag.ie

Caprioll, armi, munizioni e calzature (F. u. s. di c. 3 marzo 1906, h° 84,
pag. 334), notifica d'aver trasportato la sede della propria äzienda da
M a s s a g n o a L u g a n o.

Wandt — Tand — Tand

Bureau de Lausanne.

Boulangerie-pätisserie. — 1914. 18 döcembre. La maison
Ch. Roggen, boulangerie-pätisserie, ä Lausanne (F. o.s. du c. des 22 mars
1909 et 20 juin 1913), fait inscrire qu'elle a renoncö ä l'exploitation du
magasin de l'Avenue d'Ouchy 24, ä l'enseigne «Boulangerie Parisicnne»,
et qu'elle continue ä exploiter son magasin ä Cour.
J ^ 18 döcembre. La Sociötö Industrielle de Secours muttieis de Lausanne,
sociötö cooperative, ayant son siege ä Lausanne (F. o. s. du c. des 1er dö-
cembre 1883, 26 aoüt 1896 et 10 janvier 1905), a, dans son assemblöe
g6n6rale du 22 juin 1914, modifie ses Statuts. Les modifications interessant
les tiers portent sur les points suivants: Lc but de la societe est: 1° De
procurer ä ses membres, par. la mutualite, des indemnites en cas de ma-
ladie; 2° de prevenir, autant que possible, les maladies en encourageant
les mesures prophylactiques; 3° d'accorder une indemnitö aux survivants
de membres deced6s; 4° de venir en aide ä des soci6taires necessiteux en
leur accordant des secours particulars. La soeiöte se soumet aux conditions

requises pour la reconnaissance du droit aux subsides födöraux,
conformöment ä la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents et conformöment aux dispositions executoires ou supple-
mentaires de cette loi. Peuvent-ölre admises comme membres actifs: a. Les
personnes des deüx sexes, ägöes de 50 ans au plus qui rerhplissent les
conditions fixöes par les Statuts; b. les personnes que la loi föderale
art. 7 et 8 sur l'assurance cn cas de maladie et d'accidents mettent au
bönöfice du droit de libre passage. Sont membres passifs, les personnes
qui dösirent preter leur appui ä la sociötö; ils paient une cotisation de
fr. 5 au moins par annöe. lis n'ont pas droit aux indemnitös. La societe
peut conförer le titre de membre honoraire pour services rendus: a. A des

personnes etrangöres ä la societe. Cellcs-ci ne paient pas de cotisations
et n'ont pas droit aux indemnitös; b. ä des soeiötaires. Ces derniers con-
servent leurs droits de membres actifs et continuent ä payer leurs
cotisations; La qualite de membre se perd: a. Par dömission, celle-ci peut
se donner en tout temps; b. par transfert du domicile hors de la
commune, cependant les anciens membres, domiciles au dehors, peuvent
rester affilies ä la societe; c. par exclusion. Les personnes qui dösirent
etre admises comme membres actifs doivent en faire la demande par
ecrit sur formulaire special fourhi par le comite et remis, rempli et signö,
ä ce dernier. La-demande d'admission doit ötre accompagnöe des piöces
suivantes: l°Une declaration, sur formulaire spöcial, d'un mödecin, por-
teur d'un diplöme föderal, constatant l'etat de sante du candidat. Les
frais resultant de cette declaration sont ä.la charge-du. candidat; 2° une
piece d'ötat civil indiquant le lieu d'origine et la date de naissance du
candidat; 3° le candidat doit indiquer les caisses dont il scrait dejä
membre, ainsi que les prestations auxquelles il pourrait avoir droit en cas
de maladie. Peuvent etre ädmises les personnes domiciliöes ä Lausanne:
a. ägöes de 50 ans au plus; b. jouissant d'une bonne santö, toutefois les
enfants n'ayant pas atteint l'äge de 14 ans revolus ne peuvent pas ötre
assurös pour une indemnite de chömagc (L. A. art. 12); c. qui ne sont
pas.döjä affiliees ä plus d'une caisse-maladie (L. A. art. 26); d. qui n'ont
pas.öte cxclues d'une autre caisse pour abus; e. qui ne se trouvent pas,
pour l'eventualite d'une maladie dans les conditions telles que les
prestations de la soeiöte soient pour elles une source de gain. La cotisation
mensuelle est fixöe chaque annee par l'assemblee generale et calculce de
fa?on que les recettes permettent au moins de faire face aux döpenses
presumees de l'assurance. Si l'insuffisance des cotisations est constatöe,
le comite a le droit et l'obligation de decreter une augmentation rötablis-
sant l'equilibre des recettes et des depenses. Aussitöt qu'un candidat est
admis dans la societe, il re^oit un livret et doit payer la finance d'entröe
et les cotisations d'un trimestre. La qualitö de membre est acquise ä

partir de ce paiement. Si ce paiement n'est pas cffectuö dans le delai
d'un mois dös l'admission, le candidat sera tenu de prösenter une nou-
velle demande et de supporter les frais d'un nouvel examen mödical. Le
comite est composö de 5 ä 7 membres soit: Un prösident, an vice-prösi-
dent, un secretaire-comptable et 2 ä 4 encaisseurs faisant en möme temps
les fonetions de commissaires. Le comite reprösente la caisse vis ä-vis des
tiers et en justice. La soeiöte est engagöc par la signature collective du
prösident et secrötaire. Les autres modifications ne sont pas soumises ä

publication. Lc comitö est composö d'Alofs Haemmerli, prösident; Henri
Vallotton, vice-president; Louis Calame, secrötaire-comptable; Alphonse
Dupuis, Paul Mignot, Charles Hosslö et Henri Zumbrunnen, ces quatre
commissaires-encaisseurs; tous ä Lausanne.'Jgjgl Jj. g| .jg^ JäSÜiS

Bureau de.Morges
PS38Ü19 döcembre.' Dans son assemblöe gönörale du 29 janvier 1914," la
Sociötö de Laiterie d'Echichens, soeiöte coopörative, dont lc siöge est ä
Echichens (F. o. s. du c. des 23 fövrier 1892, n° 42, page 165; 25 fövrier
1895, n° 48, page 95; 8 fövrier 1896, n° 36, page 145; 5 juillet 1898,
n° 196, page 824 ; 26 mars 1900, n° 113, page 455, et 15 avril 1902, n° 146,

page 582), a proeödö au renouvellement de son comitö et a ölu secrötaire
John Fölix, au dit lieu. Jules Tissot a cessö de faire partie du dit comitö.

Wallis — Talais — Tallese

Bureau de Brigue
1914. 19 döcembre. Le conseil d'administration de la Sociötö anonyme

Internationale de Transports Gondrand Fröres (Internationale
Transportgesellschaft Gebrüder Gondrand), avec siöge social ä Bäle, a döcidö, en
söance du 1er döcembre 1914, la suppression de la succursale de

Brigue, celle-ci est done radiöe, et que les signatures des fondös de

pouvoirs Louis Gondrand et Jacob Fankhauser sont öteintes (F. o. s.
du c. du 16 juin 1906, n° 257, pag. 1025, du 11 avril 1910, n° 96,
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r Gcuf — Geneve GJnevra jß

1914. 19 ddcembre. L'Imprimerie et Lithographie Zoellner (S. Ä.),
ayant son siöge ä Plainpalais, dont l'entröe en liquidation a 6tö publice
dans la F.' ö: s. du c. du 7 octobre 1913, page 1804, est radi6e ensuite
de clöture de sa liquidation.

E c b e 11 c s ,'-1 itsetsoramiers m 61 a 11 i q u e s. — 19 döcembre.
L-a. Sjoci6t6 en conamaridite Cappelletii et C°, fabrique et commerce d'öchelles,
lits et sommiers • mötalliques, inscrite ä Grange-Canal (Cböne-
Bougeries) (F. b. s. du c, du 24 avril 1914, page 699, a transf6r6,
depuis le Ier novembre 1914, son siöge social ä Plainpalais,
57, Boulevard du Pont d'Arve.

- Registre des rcpes matrimomaQi —
" "" beni matrimoniali

Waadt — Vand — Vand
Bureau de Lausanne

1914. 18 dücembre. Les öpoux Charies-Emile-Alcide Andren, de Neu-
chätel, architecte (inscrit sous la raison individuelle «Chs. Andröen», ä
Lausanne), et Jeanne-Louise Rochat, les deux ä Lausanne, ont,
suivant contrat de mariage en date du 7 döcembre 1914, adoptt le regime
de la separation de biens.

Eidg. Amt für geistiges Eigentum

Bureau fedäral de Ia propridtä intellectuelle —- Ufficio federate deila propriety inteDettualf

Marken — Marques — Marche
Eintragungen — Enregistrements — Isorizioni

N» 36391. — 16 döcembre 1914, 8 h.

E. Gittard et C°, commerce,
Genfeve (Suisse).

Noiis-vi'tcments (en particnller soiis-vctrments de sant
da I>octeur Kobert Odier).

" THERMOGILET " '

Nr. 36392. — 17. Dezember 1914, 8 Uhr.

Eichenberger & Erismann, Fabrikation,
Beinwil a. See (Schweiz).

TabaJifabrikate aller Art.

Mo b 11
1914

•Nr. 36393. — 17. Dezember 1914, 12 Uhr.
Gummi-Werke Fulda Aktiengesellschaft, Fabrikation,

; Fulda (Deutschland).

Pmeamatikreifen, massive Wagenreifen.

HEROS
(Uebertragung von Marke Nr. 22436 der Firma Gummiwerke Fulda G.m.b. H.,

in Fulda [Deutschland].)

Nr. 36394. — 18. Dezember 1914, 12 Uhr.
F. Schürch & CIB, Fabrikation,

Solothurn (Schweiz).

MalzkafFee.

Malzina
Nr. 36$95. — 19. Dezember 1914, 8 Uhr.

Manoli Zigarettenfabrik J. Mandeibaum,
Berlin (Deutschland).

Zigaretten, Zigarettenhülsen, Zigarettenspitzen,
Zigaretteumaschinen.

mpe
N° 36396. — 19 döcembre 1914, 8 h.

A. Brun PhBn, fabrication,
Geneve (Suisse).

En cosmbtiqne.

-,cr

(Renouvellement, avec restriction d'emploi, de la marque n° 7175).

Tf Nr. 36397. — 19. Dezember..l914, 8 Uhr.

Charles Misch, Schuhhaus Essor, Handel,
Wlhterthur (Schweiz).

Sehnhsohlen ans Gummi, Schuhwaren mit dergleichen
-Sohlen, Packungen and Etiketten.

iUller Teil - Partie noi oflinelle - Parte noo Olafe
Korrespondenzen "

Alle privaten Gesuchsteller werden gebeten, ihren Briefen an das
Handelsdepartement Kopien, sowie frankierte und adressierte Enveloppen
für die Antwort beizulegen. Bezügliche Rückäusserungen des Departements
geniessen die amtliche Portofreiheit nicht mehr.

* * *
Correspondance

Les personnes et societes privies sont priees de joindre des copies ä
leurs lettres au Departement du Commerce et des enveloppes avec adresses

• et affranchies pour la rfeponse. Les communications de ce genre en retour
du dit departement ne ben6ficient plus, en effet, de la franchise postale.

Moratorien — Moratoires
Ungarn

Das Amtsblatt vom 30. November veröffentlicht eine

neue Verordnung des kgl. ungar. Ministeriums Zahl 8680/1914 M. E. über
die Gewährung eines neuerlichen Aufschubes (Moratoriums) zur Erfüllung

privatirechtlicher Verpflichtungen, vom 30. November 1914

Diese Verordnung — vierte Moratoriumverordnung — hat folgenden
Wortlaut:

Das kgl. ungar. Ministerium verfügt auf Grund der im § 16 des G.-A.
LXIII: 1912 über Ausnahmsverfügungen für den Fall eines Krieges
enthaltenen Ermächtigung wie folgt:

I. Einem Aufschub unterliegende Geldschulden.
§ 1.

k Der mit der am 30. September 1914 unter Zahl 7205/1914 M. E. er-
r> lassenen'dritten Moratoriumverordnung1) zur Erfüllung privatrechtlicher

Verpflichtungen gewährte Aufschub wird hinsichtlich all jener Geldschulden,
welche die gegenwärtige Verordnung von dem Aufschuhe nicht ausnimmt-,
bis einschliesslich den 31. Januar 1915 erstreckt.

Zur Zahlung von Geldschulden aus einem vor dem 1. August 1914
ausgestellten Wechsel, einer derartigen kaufmännischen Anweisung, einem
derartigen Lagerschein,, einem derartigen Scheck oder im allgemeinen aus einem
solchen handelsrechtlichen Geschäfte oder einem anderen solchen privat-
rechtlichen Rechtstitel, die vor dem 1. August 1914 entstanden sind, wird,
insofern sie nach dem 30. November bis einschliesslich den 31. Januar 1915
fallig werden, ein Aufschub (Moratorium) von zwei Monaten nach Fälligkeit

gewährt.
Hinsichtlich solcher Geldschulden, nach denen auf Grund einer

Vereinbarung oder auf Grund des Gesetzes Zinsen zu entrichten sind, können
die Zinsen auch für die Dauer des Aufschubes berechnet werden. Nach
unverzinslichen Verpflichtungen können die gesetzlichen" Zinsen berechnet
werden.

§ 2.
Während der Dauer des Aufschubes ist hinsichtlich der dem Aufschübe

unterliegenden Wechsel, kaufmännischen Anweisungen, Lagerscheine und
Schecks die Präsentation zur Zahlung und die Protesterhebung wegen nicht
erfolgter Zahlung und bei Schecks auch die im § 17 des G.-A. LVIII: 1908
vorgesehene Rechtfertigung unwirksam, insofern aus dem § 4, Punkt 18
und letzter Absatz, sowie aus § 5, letzter Absatz, sich nichts anderes ergibt.
Bei Wechseln auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht ist die
Präsentation zum Zwecke der Festsetzung der Fälligkeit wirksam.

Die zur Aufnahme des Protestes berufene Person kann die Aufnahme des
Protestes, mit Berufung darauf, dass dieselbe der gegenwärtigen Verordnung
gemäss unwirksam ist, nicht verweigern.

Der Wechselbesitzer ist zur Ausfüllung des Wechsels, den er vor dem
1. August 1914 auf Grund einer dem Moratorium" unterliegenden Forderung
unausgefüllt erhalten hat, nur mit einem Datum vor dem 1. August
auszufüllen berechtigt. Eine dem widersprechende Ausfüllung gilt als gegen
die Vereinbarung verstossend.

Hinsichtlich solcher Wechsel, die vor dem 1. August 1914 ausgestellt
worden sind, ist während der Dauer des Aufschubes die in den §§ 25 bis 29
des G.-A. XXVII:1876 geregelte Rückgriffsklage zur Sicherung nicht zulässig.

Hinsichtlich solcher, dem Aufsdiube nicht unterliegenden Wechsel,
kaufmännischen Anweisungen und Lagerscheine, welche vor dem 1. Februar
1915 fällig werden, hat die. Präsentation zur Zahlung und die Protesterhebung
wegen nicht erfolgter Zahlung spätestens während der nach Verlauf der von' der Fälligkeit gerechneten zwei Monaten folgenden zwei Wochentage zu
erfolgen, und wenn diese Frist vor dem 3. Februar 1915 ablaufen sollte,
spätestens am 3. Februar 1915. Während derselben Frist kann bei den einem
Aufschübe nicht unterliegenden Wechseln die Präsentation wegen Ehren-
interveution erfolgen.

§ 3.
Der im § 1 gewährte Aufschub erstreckt sich auch auf die'Jahrestaxen

der Erfinderpatente.
II. Geldschulden, die dem Aufschübe nicht unterliegen..

§ 4. ;

Dem in § 1 gewährten Aufschub unterliegen nicht:
1. Die Zinsen staatlicher und staatlich garantierter Schulden, die

Kapitalstilgungsraten und Renten solcher Schulden;
^i1). Siehe S. H. A. B. Nummer 242, vom 16.. Oktober 1914.

" i
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2. die Zinsenkupons und ausgelosten Titres von Pfandbriefen» sowie
von sonstigen Schuldverschreibungen, die zur Anlage von Mündelgeldern
geeignet oder für kautionsfähig erklärt sind;

3. die vom 1. August 1914 laufenden Zinsen und die von diesem Tage
laufenden Kapitalstilgungsräten von Amortisations-Pfandbricfdarlelien dem
Hypothekarseluildner gegenüber, die. Forderung gegenüber dem" Eigentümer
des Grundstückes als persönlichem Schuldner mit inbegriffen, sowie
derartige Zinsen nrid Kapitalstilgungsraten von solchen Forderungen, auf.Grund
deren die im Punkte 2 bezeichneten sonstigen Schuldverschreibungen emittiert

werden können; als Amortisationsdarlehen ist bei der Anwendung dieses
und des Punktes 10 jenes Anlehen anzusehen, bei dem die Bezahlung des
Kapitals nach einem im. vorhinein festgestellten Amortisationsplan auf
mindestens 15 Jahre verteilt ist;

4. Taxen, die für die Benützung von Wasserleitungs- und Beleuehtungs-
werken, im allgemeinen für die Benützung' von öffentlichen Betrieben zu
entrichten sind, sowie Vereinsmitgliedcrgebiihren;

5. Geldschulden', die den Schuldner unmittelbar oder auf Grund einer
Anweisung dem Verein vom Roten Kreuz oder einem Fonds gegenüber
belasten, der zur Unterstützung von' Angehörigen mobilisierter Personen oder
zu einer sonstigen Hilfsleistung aus Anlass des Krieges bestimmt ist;

6. Unterlialtsleistuugen und Lebensrenten;
7. folgende Verpflichtungen aus dem Versicherungsverträge:
a) bei den für den Todesfall im Kriegsdienste besonders abgeschlossenen

oder gegen eine besondere Prämie sich hierauf erstreckenden Versicherungen,
iöso'weit der Tod eine Folge des Kriegsdienstes: ist, sowie bei Versicheningen
für den Militärdienst die Zahlung, der. ganzen Versicherungssumme und der
vollen Versicherungsprämie; so zwar, dass bei den auf den Todesfall ün Kriegsdienste

gegen eine besondere Prämie sich erstreckenden Versicherungen nur
die'besondere Prämie ganz zu entrichten ist, während'dic Gruhdprämic unter
Punkt b) fällt;

b) bei anderen Lebensversicherungen, die Unfallversicherung -mitinbe-
griffen, die Zahlung von fünfundzwanzig Prozent der Versicherungen, höchstens

jedoch von 5000 und zumindest von 500 Krönen, sowie die Zahlung
der Versicherungsprämien bis zur Höhe von fünfundzwanzig Prozent; bei
Rentenversicherungen hat der »Versicherer die Renten zur Gänze (Punkt 6),
der Versicherungsnehmer aber die Prämien bis zur Höhe von fünfundzwanzig
Prbzent zu zahlen;

c) die Verpflichtung des Versicherers auf Rückkauf oder Belohnung •

der Lebensversieherungspolice bis zur Höhe von fünfundzwanzig Prozent,
höchstens jedoch von 2000 und zumindest von 200 Kronen;

d) bei Feuer- und Hagelschadenversichcrungcn, sowie bei Viehversiche-
rungen die Zahlung des ganzen Schadenbetrages und der Versicherungsprämien

zur Gänze;
e) bei allen anderen Schadenversichcrungcn die Zahlung des Schadenbetrages

bis zur Höhe von 25 Prozent, höchstens jedoch von 4000 Kronen
änd mindestens von 400 Kronen, sowie die Zahlung der Versicherungsprämien

bis zur Höhe von 25 Prozent;,
f) die Verpflichtungen des Rückversicherers im Verhältnis der laut

Punkte a)—e) vom Versicherer zu bezahlenden Beträge, desgleichen'' die
Rückversicherungsprämieh in deni Verhältnisse, in dem der Versicherungsnehmer

zur Zahlung der Versicherungsprämien verpflichtet ist;'
g) die zur Deckung von Versicherungsprämien ausgefolgten Wechsel

und die unter dem Titel von Versicherungsprämien bestehenden
Kontokorrentschulden sind in demselben Masse vom Moratorium ausgenommen,
wie die Prämien selbst;

•h) Versicherungsprämien aus vor dem 1. August 1914. abgeschlossenen..
Versicherungsverträgen fallen ganz unter das Moratorium, wenn zur Zeit,
in der sie zu bezählen wären, der Versicherungsnehmer Militärdieast leistet
öder einer Militärdienst leistenden Person gleich'zu halten ist;

8. Mietzinse, den Fall ausgenommen, dass der Verpflichtete militärische
Dienste leistet oder jenen Personen gleich zu halten ist, die militärische
Dieaste leisten und nicht-im Genüsse seiner ordentlichen Bezüge aus dem
Diehst- und Anstellungsverhältnis, oder zumindest im Genüsse eines Quarlier-
geldes, oder einer zu Zwecken des Wöhnungsmietzinses gewährten öffentlichen

Unterstützung steht; steht der Verpflichtete bloss im Genüsse eines
Quarticrgeldcs oder einer zu Zwecken des Wöhnungsmietzinses gewährten
öffentlichen Unterstützung, so ist die Mietzirisschuld nur bis zur Höhe des
bezogenen Quartiergeldes oder der Unterstützung zu zahlen; dem Moratorium
unterliegt die Miete der Geschäfts- oder Betriebslokalitäten nicht, wenn das
Geschäft oder der Betrieb trotz des Einrüekens des Eigentümers weiter
geführt wird;

9. Pachtzinses
10. die Wechsel- und die vom 1. August 1914 laufenden Kapitaistilgungs-

raten von Amortisationsdarlehen, -welche auf vermieteten oder verpachteten
Grundstücken hypothekarisch siehergestellt sind und nicht unter den Punkt 3
fallen, dem Hypothekarsehuldner gegenüber —' die "Forderung gegenüber
dem Eigentümer des Grundstücks als persönlichem Schuldner mitinbegriffen

es sei denn, däss der Verpflichtete nachweist, dass der tatsächlich ein1'
gegangene Miet- oder Pachtzins nach Abzug der das Grundstück belastenden
öffentliehrechtlichen Abgaben, der im Sinne des Punktes 3 zu zahlenden
Zinsen und Kapitalstilgungsraten, endlich der das.Grundstück in vorgehender
Rangordnung belastenden und im Sinne des § 5 zu zahlenden übrigen Zinsen-
schulden — insofern alle'diese auf die betreffende Miet- oder Paehtperiode
entfallen —, die in dem gegenwärtigen Punkte erwähnten übrigen Kapitals-
tilgungssehuldcn nicht deckt; insoweit der auf diese Weise berechnete
Betrag die letzterwähnten Kapitalstilgungssehulden nur zum Teile deckt, ist
die Zahlung bis zur Höhe dieses Teilbetrages zu leisten, bezüglich der Reihenfolge'

der Zahlungsverpflichtungen aber ist die grundbücherlichc Rangordnung

massgebend;
11, Verpflichtungen aus dem Dienstverhältnisse, die Verpflichtungen

aus dem landwirtschaftliehen, kommerziellen und gewerblichen
Arbeitsverhältnisse mitinbegriffen;

' 12. Schulden für Kosten und Gebühren aus einem vor dem 1. August
1914 gegebenen Auftrage und aus Verträgen, die auf ähnliche ändere
persönliche Arbeitsleistungen vor diesem Tage abgeschlossen wurden, die Kosten
uind Gebühren von Aerztcn, Advokaten, Ingenieuren, Schriftstellern, Künstlern,

Mäklern, Vermittlern, Agenten Und Kommissionären mitinbegriffen, bis
zur Höhe von fünfundzwanzig Prozent der fälligen Schuld, ohne Rücksicht
aiif den Zeitpunkt der Arbeitsleistung; sofern auf eine solche'Schuld schon
auf Grund der dritten Moratoriumsverordnung fünfundzwanzig Prozent zu
zahlen waren, sind nach Ablauf von zwei Monaten vom Tage der. Fälligkeit
der früheren fünfundzwanzig Prozent gerechnet, weitere fünfundzwanzig
Prozent'zu zahlen;

der Advokat kann eine Kosten- und Gebührenforderung, die ihm seiner
Partei gegenüber gerichtlich festgestellt wurde, bis zur Höhe, des Betrages,
der von dem Gegner auf die geltend gemachte Forderung eingelaufen ist,
zur Gänze geltend machen;

Verpflichtungen aus Speditions- und Frachtgeschäften unterliegen dem
Moratorium überhaupt nicht, ausgenommen die Darlehen und' Vorschüsse,
uie der Spediteur dem Auftraggeber gewährt hat;

13. Kaufprcisschulden für gelieferte bewegliche Sachen, : sowie Lohn-
schulden.für geleistete gewerbliche Arbeiten auf Gründ von-Verträgen, die
vor dem .1.-August 1914 abgeschlossen wurden, olnie Rücksicht auf die Zeit
der.-Lieferung, oder Arbeitsleistung, monatlich bis zur .Höhe von je zehn Prozent

der fälligen Schuld, so zwar, dass die zehn Prozent imincr nach dem,
ursprünglichen Betrage der fälligen Schuld, und falls die'Schuld, laut Vertrag,
in Raten zu zahlen war, .naeli jeder einzelnen Rate besonders zu berechnen
sind; - %

die einzelnen zelmprozentigen Raten sind an dem Tage jeden Monats
zu zahlen, der seiner Zahl gemäss dem Tage der Fälligkeit, beziehungsvYeise
dem für die erste Räte in-der dritten Moratoriumverordnung (§ 4, Punkt 13)
bestimmten Zahlungstag entspricht, lind falls, dieser Tag im .bezüglichen
Monate fehlt, am letzten Tage des Monats;

im Falle eines Konimissionskaufs kann der Kommissionär den Ersatz
des von ihm. .gezahlten Kaufpreises von dem Auftraggeber ebenfalls im
Sinne der Bestimmungen dieses Punktes fordern;

14. die Verpflichtungen, die den Unternehmer seinem Wiedenintenielnner
gegenüber belasten, auch über die nach Punkt '13 zu zahlenden Raten hinaus,
in dem Verhältnisse, in dem der. Unternehmer das Entgelt, für die geleistete
Arbeit zu seinen Händen erhalten hat;

15.' die Ausfolgung der aus:der Verwaltung 'eines.fremden Vermögens
— den Kommissionsverkauf mitinbegriffen — während der Dauer des
Aufschubes oder vorher eingegangenen Werte, unbeschadet der ,Rechte.des. Vcr-
mögensverwalters; weiter die. Schulden, welche den Agenten einer
Versicherungsgesellschaft der Versicherungsgesellschaft gegenüber auf Gruud
dieses ihres Verhältnisses belasten, die aus diesem Rechtsgrunde sich
ergebenden Schulden aus laufender Rechnung mitinbegriffen, unbeschadet der
auf das KontokorrcnIverhältnis bezüglichen Vereinbarungen;

16. Geldschulden, welche sich,auf Grund eines vor dem 1. August .1914
abgeschlossenen'Vertrages, der jedoch während des Bestehens des Moratoriums

zu erfüllen ist, aus der Ausübung des Rücktrittrechtes, oder aus der
Nichterfüllung oder nicht entsprechenden Erfüllung des Vertrages ergeben;

17. Geldschulden aus unerlaubten Handlungen und aus unverschuldeter
Schädigung;

18. zehn Prozent der Schulden, die auf einem vor 1. August 1911
datierten und vor 1. Oktober 1914 abgelaufenen Wechsel, kaufmännische
Anweisung und Lagerschein,.ferner auf einem vor 1. August 1914 ausgestellten
Scheck, Wechsel auf Sicht und auf einer auf Sieht lautenden kaufmännischen
Anweisung beruhen; diese.zchnprozentige Rate ist an jenem Tage des Monats
Januar 1915 zu zahlen, der seiner Zahl nach dem Fälligkeitstage der Schuld
entspricht, war aber die Zahlung auf Sieht zu leisten, an dem" Tage des
erwähnten Monates, an welchem das betreffende Papier zur Zahlung
vorgewiesen wird; '

die zur Aufrcehterhaltung der Klage oder des Rückgriffs hinsichtlich
dieser zehnprozentigen Basis notwendige Präsentation hat bei Papieren auf
Sieht spätestens am 3. Februar 1915, bei anderen Papieren aber spätestens
in der im § 2, letzten Absatz, bestimmten Frist-zu erfolgen; in derselben
Frist kann bei Wechseln die Präsentation zur Ehrcnzahlung erfolgen.
Hinsichtlich der zelmprozentigen Rate ist zur Aufrcehterhaltung der Klage oder
des Rückgriffs die Pro testaufnähme mangels Zalilung — die auf Sicht und
nach einer gewissen Frist nach Sicht' zu bezahlenden Papiere ausgenommen
— nicht notweudig; der ctwa'dcunoch aufgenommene Protest ist wohl wirksam,

doch können seine Kosten nur in dem Falle äugeurtcilt werden, wenn
einer der Wcclisclvcrjpflichtcten im Auslande wohnt; leugnet der Verpflichtete

die erfolgte Präsentation, so belastet ihn der Beweis; hinsichtlich der
Verständigung der Vordermänner sind G.-A. XXVII: 1876. §§ 45 bis 47
entsprechend anzuwenden;

der Wechselverpflichtctc kann'fordern, dass die Tatsache der Teilzahlung,
wie auch der Umstand, durch wen diese erfolgt ist, auf dem Wechsel
angemerkt und dass ihm hierüber auf einer Abschrift des Wechsels eine Quittung
gegeben werde; der dem Zahlungsrückgriff unterworfene Wechselvcrpflichtete
kann überdies fordern, dass ihm eine legalisierte Abschrift des über den
ganzen Wcehsclbetrag wirksam aufgenommenen Protestes, oder der nach
dem 31. Juli 1914 über die Nichtleistung der Ratenzahlung aufgenommene
Originalprotest ausgefolgt werde; wurde kein Protest aufgenommen, so hat
der Wechselinhaber die We'ehsclabschrift, auf der er die Teilzahlung quittiert,
auf-Wunsch und auf Kosten des Wechselverpflichteten legalisieren zu lassen;
die auf die Wcchsclabschrift geführte Bekundung der Oesterreiehisch-Ungari-
schen Bank ersetzt die Legalisierung der Weehselabschrift; all diese
Vorschriften gelten auch entsprechend für kaufmännische Anweisungen,
Lagerscheine und Schecks;

die Bestimmungen des vorliegenden Punktes erstrecken sich nicht auf
die Verpflichteten, deren ständigo Geschäftsnicderlage, Betrieb oder
Wirtschaft, in Ermangelung einer solchen aber Wohnort (Sitz) ausschliesslich
auf dem Gebiete der Komitate Bereg, Szatmär, Ugocsa oder Ung, oder der
mit MunizipalrechL bekleideten Stadt Szatmärnemeti ist.

Gegenüber demjenigen, der auf einem vor 1. August 1914 ausgestellten.
Wechsel auf Grund einer von dem Moratorium zum Teil oder im ganzen
ausgenommenen Schuld eine Weehselverpflichtung übernommen 'hat, kann
der Wechselinhaber, zu dessen Gunsten die erwähnte gemeingcsctzliehc
Schuld besteht, die auf dem Wechsel beruhende Forderung im selben Masse
geltend machen, in welchem Masse die erwähnte gemeingesetzliche Schuld
von dem Moratorium ausgenommen ist. Die im Punkt 18, Absatz 2 und 3,
enthaltenen Bestimmungen gelten auch liier.' Die Vorschriften dieses
Absatzes erstrecken sich auch auf kaufmännische Anweisungen', Lagerscheine
und Schecks.

§5.
Die im § 4, Punkt 1 bis 3, nicht erwähnten Zinsen sind, insofern sie nach

dem 31. Juli 1914 fällig geworden sind oder fällig werden, oder in Ermangelung
einer bestimmten Fälligkeit auf die Zeit seit nicht länger als den 1. August

1914 entfallen, von dem im § 1 bewilligten Aufschübe gleichfalls ausgenommen.
Zinsen mit bestimmter Fälligkeit sind am Tage der Fälligkeit zu bezahlen..
In Ermangelung einer bestimmten Fälligkeit sind die Zinsen -

unbeschadet einer anderweitigen Vereinbarung — zweimonatlich nachträglich
zu zahlen. Laufen die Zinsen seit länger als den 1. August 1914, so sind die
zwei Monate von dem 1. August 1914 zu rechnen.

Zugleich mit der vom Moratorium ausgenommenen Kapitalsrate kann
auch die Bezahlung der nach der ganzen Schuld'bis zum Tage der Zahlung
der Kapitalsratc fälligen Zinsen ohne Rücksieht auf die Regel des
vorhergehenden Alineas gefordert werden. Diese Bestimmung erstreckt sich auch
auf Zinsen, die auf die Zeit vor dem 1. August 1914 entfallen.

Hinsichtlich der Aufrechterlialtung und Geltendmachung der
Zinsenforderung nach den im § 4, Punkt 18, aufgezählten Papieren sind die
Bestimmungen des § 4, -Punkt 18, Absatz 2 und 3, entsprechend anzuwenden.

§ 6-
'

Ueber die bei Instituten, die sich mit Einlagegeschäften befassen, oder
anderen solchen Firmen vor dein 1. August 1914 auf Einlagebuch oder auf
laufende Rechnung erfolgten Einlagen, die vor dem 1. August-1914 fällig
gewordenen Zinsen mitinbegriffen, kann der Einleger -- unter Wahrung der-
bedungenen Kündigungsfristen —während der Dauer des mit dieser Ver—



Ordnung gewährten Aufschubes nur anter den weiter unten folgenden
Einschränkungen verfügen.

' '

_.Hat die-auf'Einlägebuch oder laufende Rechnung erfolgte Einlage am
1. August. 1914 den Betrag von zweitausend Kronen • nicht überstiegen,. so

kann der Einleger für die seit dem 1. August 1914 laufende ganze Zeit die

Auszahlung von zweihundert' Kronen, hat sie aber den Betrag von
zweitausend Kronen überstiegen, monatlich die Auszahlung von zweihundert
Kronen verlangen; in"deni. letzteren Falle kann jedoch während der ganzen
Dauer des Aufschubes die Auszählung.von höchstens zehn Prozent der am

Ii August 1914 bestandenen Einlage gefordert werden.'
Der Inhaber der laufenden Rechnung kann die Auszahlung seiner Einlage

ohne Rücksicht auf den Betrag fordern, insoweit er glaubwürdig
nachweist, dass er den auszuzahlenden Betrag

1 Ii zur Begleichung von Gehältern oder Löhnen seiner Angestellten, von
Miet- oder Pachtzinsen seiner Geschäfts- oder Betriebsräume, von seinen

im § 4, Punkt 3, erwähnten-Schulden oder den im Sinne des § 4, .Punkt 7,

durch ihn.zu bezahlenden Versicherungsprämien, von seinen nach § 4, Punkte
12, 13 und'18, zu zahlenden Schulden/oder von den nach § 5 zu zahlenden

Zinsen, -
'

2. in -seinem land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder
kaufmännischen Unternehmen oder Betriebe zur Beschaffung von Material oder
Waren,

3. zur Errichtung eines öffentlichen Zwecken dienenden Gebäudes oder
eines anderen einem solchen Zweck dienenden-Werkes, dessen Errichtung die'
zur Aufsicht berufene Regierungsbehörde für unaufschiebbar erklärt, oder
zur. Fortsetzung eines sehon vor dem .28. Oktober: 1914 begonnenen Baues
unumgänglich benötigt und den Betrag zu diesem Zwecke zugunsten des
liiezu Berechtigten überweist.

Von den im Absatz'1 erwähnten, auf Einlagebueh oder laufende
Reehnung erlegten Einlagen kann der Einleger zur. Begleichung der ihn
belastenden Steüern oder anderen öffentlichen Abgaben, oder — nach den vom
Finanzminister feststellbaren Modalitäten und in den vom Finanzminister
bestimmbaren Grenzen — zum Zwecke von Einzahlungen-auf Darlehen des
Staates jedweden Betrag an die zu ihrer Einhebung oder Uebernahme berufene
Kasse überweisen. ; ''

Geldinstitute oder andere Firmen, die sich mit Einlagegeschäften
befassen, und Versicherungsgesellschaften können über ihre Einlagen auf
laufende Rechnung ohne Rücksicht auf den Betrag verfügen, insoweit sie glaub-,
würdig nachweisen, dass sie den gewünschten Betrag zur Begleichung von
Schulden benötigen, die sie im Sinne des § 4, Punkt 2, 6, 7 und 18, des
gegenwärtigen Paragraphen oder des § 8 belasten.

Der Einleger-kann sein in den Absätzen 3, 4 und 5 des gegenwärtigen
Paragraphen bestimmtes Recht nur so ausüben, wenn er den benötigten
Betrag —: insofern eine längere Kündigungsfrist nieht. bedungen ist —
mindestens acht Tage früher schriftlieh anmeldet. :

Bei Kreditgenossenschaften kann der Betrag, der dem gegenwärtigen
Paragraphen gemäss gefordert werden kann, die Hälfte der Einlage in keinem
Fälle übersteigen.

Die aus der am 1. August 1914 bestandenen Einlage an diesem Tage
oder später ausbezahlten Beträge: können in die auf Grund des Absatzes 2
nächträglieh-geforderteri Beträge eingerechnet werden.

§7.
Institute, die sieh mit Einlagegeschäften befassen, oder andere solehe

Firmen können mit Berufung auf den mit dieser Verordnuug gewährten
Auf$ehub die Effektuierinig einer solchen Verfügung des Einlegers nieht
Verweigern, defzufolge ein bestimmter Betrag bei demselben Institut oder
bei derselben Firma auf einer anderen laufenden Reehnung gutzuschreiben
oder in ein mit einer auf die Ueberweisung bezüglichen Klausel versehenes
Einlagebuch zu übertragen ist. 'Ueber den derart zugunsten einer anderen
Person überwiesenen Betrag kann diese Person während der Dauer des
Aufschubes nur innerhalb der Sehranken der zwischen ihr und dem Einleger
zustande gekommenen .und dem Institut oder der-Firma-mitgeteilten Vereinbarung

und nur'insoweit.verfügen, inwieweit der Einleger über denselben
ohne die Ueberweisung'verfügen hätte können; in diesem Falle. kann • der
Einleger über die ihm verbliebene Einlage bis zur Höhe des betreffenden
Betrages nieht. verfügen. Der Einleger kann die Auszahlung des auf seine
eigene' laufende Rechnung oder sein Einlagebueh überwiesenen Betrages
ebenfalls bloss in demselben Masse fordern; als er dies ohne die Ueberweisung
hätte fordern können.

Einen auf Einlagebücher erlegten Betrag, der nicht geringer ist als
zehntausend Kronen, kann der Einleger auf seine bei demselben Institut oder
derselben "Firma bestehende oder neu zu eröffnende laufende Rechnung
überweisen und .er kann über dieses sein Guthaben auf laufender Rechnung
so verfügen, als wenn der Betrag aueh ursprünglich auf laufende Rechnung
erlegt" gewesen wäre.

§ 8.

Die auf laufende Reehnung oder Einlagebuch erlegten Einlagen von
öffentlichen Fonds sind naeh Massgabe des obwaltenden Bedürfnisses, welches
dureh die. zur Aufsicht berufene Regierungsbehörde • festgestellt wird —
unter -Wahrung der bedungenen Kündigungsfrist, jedoch bei mindestens
acht Tage früher erfolgter schriftlicher • Anmeldung — imbeschränkt
auszuzahlen. Das Ausmass des Bedürfnisses wird hinsichtlich der Fonds von
•Städten mit geordnetem Magistrat, von Gross- und Kleingemeinden bei den
Beträgen über fünftausend Kronen dureh den Minister des Innern und bei
jenen Beträgen, welche fünftausend' Kronen nicht übersteigen, durch den
Vizegespan des Ivomitats festgesetzt.

Dasselbe gilt für die Einlagen der Arbeiterversicherungskassen und der
Bergwerks-Bruderladen.'

Städte und Gemeinden,. sowie Waisenkasseu können zur Deckung ihrer
laufenden Bedürfuisse über ihre auf laufende Rechnung oder Einlagebueh
erlegten Einlagen — unter Wahrung der bedungenen Kündigungsfrist,
jedoch bei mindestens aeht Tage 'früher erfolgter'schriftlicher Anmeldung —
ohne Rücksicht auf die im § 6 und im § 7 festgesetzten Schranken verfügen.
Das Ausmass des laufenden Bedürfnisses wird hinsichtlich der Haupt- und
Residenzstadt Budapest hinsichtlich Beträge über zwanzigtausend Kronen
dureh den Minister des Innern, bei jenen Beträgen, welehe zwanzigtausend
Kronen nicht übersteigen, dureh' den Magistrat, hinsichtlich der städtisehen
Müiiizipien und.der Städte mit geordnetem Magistrat dureh den Minister
des Innern, liinsichtlieh def Gross- und Kleingemeinden bei den Beträgen
über fünftausend Kronen durch den Minister des Innern, bei den Beträgen,
die fünftausend Kronen 'nicht übersteigen, durch den Vizegespan des
Komitats festgesetzt. Hinsiehtlich der "Waiseukas'sen ist der' Waisenstuhl
zur Festsetzung des laufenden Bedürfnisses berufen.

paS in der Waisenkasse verwaltete Bargeld, welches infolge der
Aushebung des yormundscliafts- oder Pflegschaftsverhältnisses zahlbar geworden
ist, darf uiir ausnahmsweise und nur in dem Äusmasse ausgezählt werden,
als dies der Minister des Innern fallweise festsetzt.

Die Wassericgulierungsgesellschaften können über die im Sinne des
G.-A. jkXIIl: 1885, § 148, gebildeten und bei einem Geldinstitut auf-lau-.,
fende Rechnung oder auf ein Einlagebuch'placierten Fluteirschutzreserve-'

fonds dem Bedarf entsprechend, den die zur Aufsicht berufene Regierungsbehörde

feststellt, unbeachtet der in den §§ ß und 7 enthaltenen Einschränkungen

verfugen.
§9.

' 1st dem mit einer dem Moratorium nicht unterliegenden Schuld belasteten
Schuldner gegenüber auf Grund einer Schuldübernahme oder aus einem
anderen Grunde ein Dritter zur Begleichung der Sehuld oder zum Ersatz' des-

ausgezahlten Betrages verpflichtet, so fällt auch diese letztere Schuld nieht'
unter das Moratorium.

§ io.
Geldschulden, welehe aus den der Waren- und Effektenliquidations-

Ordnung der Budapester Waren- und Effektenbörse unterliegenden
Geschäften, die an der Liquidation beteiligten Börsenmitglieder einander gegenüber,

sowie ein Börsenmitglied, welches einem anderen Börscnmitglied zu
einem solchen Geschäfte Auftrag erteilt hat, dem. beauftragten Börsenmit-
gliede gegenüber im Ergebnisse der Liquidation belasten, fallen nieht unter
das Moratorium. Die Vorschrift des § 9 erstreckt sich hierauf nieht.

§11-
Bei den im G.-A. XIV: 1881 erwähnten Pfandleihgesehäften fällt die

Pfandleihgebühr nicht unter das Moratorium; Versteigerungen können
jedoch nur auf Grund einer vom Handelsminister fallweise erteilten Bewilligung

abgehalten werden. Die Pfandleihgebühr kann auch über die im §" 15
des G.-A. XIV: 1881'bestimmte Zeit behoben werden. Auf die königliehen.
Versatzämter finden diese Vorschriften entsprechende Anwendung.

III. Erfüllung gegenseitiger Verträge.
§ 12-

Die Partei, die auf Grund eines vor dem 1. August 1914 abgeschlossenen
gegenseitigen Vertrages Geld schuldet, kann von der Partei, der eine nieht
in Geld bestehende Leistung obliegt, während der Geltungsdauer der
Moratoriumsverordnung nur dann Erfüllung fordern, wenn sie ihre eigene
Verpflichtung schon erfüllt hat, öder mit der nicht in Geld bestehenden Leistung
zugleich erfüllt, oder aber — sofern die' zu der nicht in Geld bestehenden
Leistung verpflichtete Partei laut Vertrag vorauszuleistcn hat — darauf
verzichtet, bezüglich ihrer eigenen Verpflichtung das Moratorium in Anspruch
zu nehmen und nebstbei ihre rückständige Schuld aas demselben Vertrage
oder aus Verträgen, deren Gegenstand ein ähnlicher ist, erfüllt.

'§ 13.
Wenn die Partei, die auf Grund eines vor dem 1. August 1914

abgeschlossenen gegenseitigen Vertrages Geld schuldet, der von der anderen Partei
angebotenen Erfüllung gegenüber bezüglich ihrer eigenen Schuld — ihre
rückständige Schuld aus demselben Vertrage oder aus Verträgen, deren Gegenstand

ein ähnlicher ist, nicht inbegriffen — das Moratorium in Anspruch zu
nehmen wünscht, kann diexandere Partei"vom Vertrage zurücktreten; ihr
Rücktritt ist aber nur dann wirksam, wenn sie denselben der Geld schuldenden

Partei gegenüber unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) erklärt.
Auf gleiche Weise kann auch die Geld sehuldende Partei vom Vertrage,

zurücktreten, wenn die andere Partei naeh Fälligkeit hur für den Fall zu
leisten geneigt ist, dass die Geld schuldende Partei darauf verziehtet, bezüglich

ihrer eigenen Verpflichtung ein Moratorium in Anspruch zu nehmen
und nebstbei ihre rückständige Schuld aus demselben Vertrage oder aus
Verträgen, deren Gegenstand ein ähnlicher ist, erfüllt.

Wenn die nicht in Geld bestehende Leistung in Raten-zu erfolgen hat,
ist der Rücktritt auf Grund der Absätze 1 und 2 nur bezüglich der fälligen
Raten statthaft; bezüglich des ganzen Vertrages aber nur dann, wenn die
Leistung unteilbar ist.

§ 14.
Das Rücktrittsrecht steht der Partei, der die nicht in Geld bestehende

Leistung obliegt, auch dann zu," wenn sie die Geld schuldende Partei sehon
vor Anbieten der Erfüllung bei Bestimmung einer Frist von acht Tagen zur
Erklärung darüber aufgefordert hat, ob sie geneigt ist, ihre Verpflichtung
ohne Inanspruchnahme des Moratoriums (§ 13, Absatz 1) zu erfüllen, die
Frist aber erfolglos verstrichen ist.

Dasselbe 'vorgängige Rüektrittsreeht steht auch der Geld schuldenden
Partei zu, wenn sie die andere Partei bei Bestimmung einer Frist von acht
Tagen zur Erklärung darüber aufgefordert hat, ob sie bereit ist, bei Fälligkeit

auch in dem Falle zu erfüllen, dass die Geld sehuldende Partei das
Moratorium in Anspruch nimmt (§ 13, Absatz 2), die Frist aber erfolglos
verstrichen ist.

Der Rücktritt kann in den Fällen der Absätze 1 und 2 in der Aufforderung

selbst auch im voraus erklärt werden. Die Erklärung der aufgeforderten

Partei ist nieht verspätet, wenn die Partei den ihre Erklärung
enthaltenden rekommandierten Brief innerhalb der achttägigen Frist zur Post gibt.

' Die in den "Absätzen 1 und 2 erwähnte Aufförderung ist lücht zulässig,
insofern die nicht in Geld bestehende Leistung erst nach dem 31. Januar
1915 fällig wird.

Die Vorschrift des § 13, Absatz 3, ist aueh in den Fällen dieses
Paragraphen entsprechend mit der Ergänzung anzuwenden, dass das Rücktrittsrecht

nur hinsichtlich jener Raten ausgeübt werden kann, auf die sich die
Aufforderung erstreckt und im Sinne des vorstehenden Absatzes nicht
ausgeschlossen ist.

§ 15.'
Wenn die Partei, welche auf Grund eines vor dem 1. August 1914

abgeschlossenen gegenseitigen Vertrages zu einer nicht in Geld bestehenden
Leistung verpflichtet ist, sich bereit erklärt, die Leistung bei Fälligkeit aueh
in dem Falle zu erfüllen, wenn.die Geld schuldende Partei das Moratorium
in Anspruch nimmt (§-13, Absatz. 2), so bleibt der Vertrag unberührt, die
Geld sehuldende Partei, kann jedoeh hinsichtlich ihrer eigenen Schuld das
Moratorium selbst dann noch in Ansprueh nehmen, wenn die Geldschuld
zur Zeit ihrer Fälligkeit nicht mehr unter das derzeit bestehende Moratorium
fallen würde, im Sinne der Verordnung aber, welche bezüglich der eventuellen
Erstreckung oder der Aufhebung des -Moratoriums erlassen werden wird,
einen Aufsehub erhält.

§ 16-
Dureh die Vorschriften der §§ .12 bis 15 wird die Erfüllung von

Verpflichtungen auf Lieferungen, .welche für den Staat oder staatliche
Institutionen oder Unternehmungen benötigt werden, nicht berührt; ihre
derartige Verpflichtung hat die Partei ohne Rücksicht auf das Moratorium zu
erfüllen.

Die Vorschriften der §§ 12—15 erstrecken sich auch auf solche
gegenseitige Verträge nicht, bei denen die Geldschuld ohne Rücksicht
auf ihre Fälligkeit von dem Moratorium ausgenommen ist.

Die Vorschriften der §§ 12 bis 15 erstrecken sich auf den Kauf von
Grundstücken mit der Abänderung, dass ein Rücktritt in "Ermangelung einer
anderen Vereinbarung nicht' statthaft ist, wenn der Käufer in den Besitz des
Grundstückes getreten ist. Wenn der.Käufer hinsiehtlich des Kaufpreises
das Moratorium iii Anspruch nimmt, so kann der Verkäufer sowohl gleichzeitig

mit der grundbücherlichen Eintragung des Eigentums zugunsten des
Käufers, wie auch nachher, die hypothekarische Sieherstellüng der
rückständigen Kaufpreissehuld auch ohne, hierauf gerichtete Vertragsverfügung
fordern.



IV. Die auf das Mietverhälliris bezüglichen Verfügungen.
§ 17. • 1

'

Der Vermieter einer Wohnung oder einer sonstigen Lokalität kann
während der Zeit des Bestehens der MoratoriumVerordnung das ihm im
Vertrage, in einem Statut oder in einer anderen Rechtsnorm gesicherte Recht,
die Miete im'Falle der Nichtzahlung des Zinses durch Auflösung des
Vertrages oder durch ausserordentliche Kündigung aufheben zu können, bei
wöchentlichen oder monatliehen Mieten überhaupt nieht, bei Mieten von
längerer Dauer aber nur wegen Nichtzahlung der dem Moratorium nieht
unterliegenden Miete und aueh auf dieser Grundlage nur dann ausüben,
wenn der Mieter den auf je einen Monat entfallenden Teil der Mietsumme
bis zum Ablauf des fünften Tages jedes Monats nieht bezahlt. Dieses Recht
kann jedoch nach dem zehnten Tage des letzten Monats der betreffenden
Mietperiode nicht mehr ausgeübt werden.

Die Verfügungen des vorhergehenden Absatzes stellen die laut der
dritten Moratoriumverordnung dem Moratorium nieht linterliegenden
Mietschulden nicht unter das Moratorium, sie berühren sonach unter anderem
auch nicht das Recht des Vermieters, solehe Mietforderungen bi3 zur Höhe
der ganzen Mietsummc zur Geltung bringen und naeh dem zur Zeit des
Ablaufes nieht beglichenen Teil der Miete Verzugszinsen fordern zu dürfen.

Die Vorschläft des ersten Absatzes gilt im Falle der Wohnungsmiete
nicht, wenn der Mieter auf Grund seines Dienst- oder Verwendungsverhältnisses

einen Wohnungsbeitrag erhält und den' behobenen Wohnungsbeitrag,
nicht zur Erfüllung der Mietschuld verwendet.

§ 18.
Im. Falle einer Hauptmietc kann der Hauptvermicter den mit dem

Hauptmieter geschlossenen Mietvertrag wegen Nichtzahlung der Miete nieht
aufheben, wenn der Hauptmietcr nachweist, dass er den rückständigen Teil
der Mietsumme mangels sonstigen ihm zur Verfügung stehenden Vermögens
deshalb nicht begleichen konnte, weil seine Mieter die der rückständigen
Miete entsprechende Summe infolge des ihnen zukommenden Moratoriums •

nicht bezahlt haben. Das zweite Alinea § 1 gilt auch für diesen Fall.
Eine Hauptmiete ist im Sinne dieser Verordnung ein solcher Vertrag,

kraft dessen jemand (der Hauptmieter) ein aus mehreren Wohnungen
bestehendes Haus,oder im Hause mehrere Wohnungen mietet, um sie anderen
zu vermieten.

§ 19-

Wenn der Hauptmieter den Hauptmietvertrag (§ 18,'Absatz 2) durch'
Kündigung oder ohne eine solehe aufhebt, kann der Hauptmieter auf Grund
dieser Aufhebung von seinem Mieter nieht die Remittierung der gemieteten
Lokalität fordern, es sei denn, dass ein soleher Umstand obwaltet, auf Grund
dessen dies — mit Rücksieht auf die Vorschriften des § 4, Punkt 8, und des
§ 17 — auch der Hauptmieter hätte fordern können.

§ 20.
Wenn im Falle einer Hauptmietc (§..18, Absatz 2) dem Hauptmieter

für seine Mietzinsschuld ein Moratorium zukommt, hat der Hauptvermieter
ein gesetzliches Pfandrecht auf die Mietzinsforderung des Hauptmieters
gegenüber seinem eigenen Mieter. Der Mieter des Hauptmieters kann jedoeh
den Mietzins insolange wirksam zu Händen des Hauptmieters zahlen, als
ihm der Hauptvermieter dies nieht untersagt.

Naeh der Untersagung kann der Hauptvermieter sein dem eigenen
Mieter gegenüber bestehendes gesetzliches Pfandrecht ausüben. Der
Verzicht des Hauptmieters auf dieses Pfandrecht oder eine solche Vereinbarung
zwischen dem Hauptmieter und seinem Mieter, welehe. dieses Pfandrecht
aussehliesst oder beschränkt, ist dem Hauptvermieter gegenüber wirkungslos.

Die Normen dieses Paragraphen sind aueh im Falle der Ueberlassung
einzelner Wohnungen oder Wohnungsteile an Aftermieter entsprechend
anzuwenden.

V. Ausnahmebestimmungen hinsichtlich der durch die kriege¬
rischen Ereignisse unmittelbar betroffenen Schuldner.

§ 21.
Die für den Fall der. Nichterfüllung bestimmten Rechtsfolgen treten —

die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen ausgenommen — während
der Zeit, insolange am Wohnsitze oder Orte der Geschäftsniederlassung des
Schuldners die Tätigkeit des Gerichtes infolge der kriegerischen Ereignisse
ruht, nieht ein.

§ 22.
Wenn der Schuldner naehweist,- dass er dureh feindliehen Einfall oder

durch die damit verbundenen Ereignisse an seinem in der hiedurch betroffenen
Gegend befindliehen Vermögen einen derartigen Schaden erlitten hat,
infolgedessen er seine Geldschuld — ohne Gefährdung seiner Existenz oder der
Existenz seiner ihm gegenüber zum Unterhalte berechtigten Angehörigen
oder der Fortführung seines wirtschaftlichen Unternehmens oder Betriebes
— nicht zu erfüllen vermag, kann das Gerieht auf Ansuehen des Schuldners
hinsichtlich seiner nieht unter das Moratorium fallenden Geldschuld, ohne
Rüeksieht darauf, wann die Schuld entstanden ist, die Erfüllungsfrist dureh
einen Zeitraum verlängern, innerhalb dessen die Herstellung der Leistungsfähigkeit

des Schuldners zu erwarten ist; wenn der durch das Gericht ge-.
währte Aufsehub über den Tag hinausgeht, welehen diesbezüglich die das
Moratorium aufhebende Verordnung des Ministeriums mit Rüeksieht hierauf

festsetzen wird, erliseht der Aufschub mit diesem Tage. Das Gerieht
kann die Verlängerung der Erfüllungsfrist entweder für die ganze Forderung
oder für einen Teil derselben aussprechen, und die Verlängerung von einer
naeh freiem Ermessen zu bestimmenden Sicherheitsleistung abhängig maehen. •

Dem Absatz 1 gemäss kann das Gerieht aueh die Erfüllungsfrist einer
solchen Geldschuld verlängern, die zwar auf einem vor 1. August 1914
entstandenen Rechtstitel beruht, jedoch im Sinne des § 4, Punkte 3, 8, 9, 12,
13 und 18, oder des § 5 vom Moratorium ausgenommen ist, wenn die Sehuld
mit einem solchen wirtschaftlichen Unternehmen oder Betrieb des Schuldners
zusammenhängt, bezüglich dessen der Schuldner dureh ein 'vom Handelsminister

ausgestelltes Zeugnis nachweist, dass er das Unternehmen oder den
Betrieb infolge der kriegerischen Ereignisse einzustellen bemüssigt war, oder
dass das Unternehmen oder der Betrieb überwiegend solehe Waren herstellt
oder liefert, die für den Export ins Zollausland oder in die von den
kriegerischen Ereignissen betroffenen Teile Bosniens und der Herzegowina oder
der im Reiehsrate vertretenen Königreiche und Länder bestimmt sind, oder
dass er'infolge der kriegerischen Ereignisse längere Zeit überhaupt nieht
imstande war, die in dem Unternehmen oder in dem Betrieb hergestellten
Waren in Verkehr zu bringen.

Die Vorschrift des vorstehenden Absatzes erstreckt sieh auch auf die
Heilbäder' und auf solche auf den Fremdenverkehr gegründete Unternehmungen,

deren an eine Saison geknüpfter Betrieb infolge der kriegerischen
Ereignisse eingestellt werden musste, wenn der Schuldner diesen Umstand
"mit einem durch den Minister des Innern. ausgestellten Zeugnis nachweist.

Die Minister des Handels und des Innern können das in diesem
Paragraphen erwähnte Zeugnis auf Ansuchen aueh'im allgemeinen ohne Bezug
auf einzelne Rechtssachen ausstellen. •

Die Vorschriften dieses Paragraphen berühren in den nach G.-A. I:
1911 zu beurteilenden Angelegenheiten die in § 397 des zitierten Gesetz-

artikels enthaltene Vorschrift nicht,. dass das Gericht unter ausserordent-
j liehen Umständeil auf Antrag des Beklagten eine längere Erfüllungsfrjst,

als die ordentliche ist, bestimmen kann.
§ 23.

Das Exekulionsgerieht kann auf Antrag des Exckuteu die Exekution
hinsiehtlieh der im § 22 angeführten Verpflichtungen aus den dort bestimmten
Gründen für den dort umschriebenen Zeitraum in Schwebe lassen.

Der Schuldner kann hinsiehtlieh einer vollstreckbaren, öffentlichen
Urkunde aueh vor Bewilligung der Exekution beantragen, dass das Exekutions-
gerieht die Vollstreekbarkeit der öffentlichen Urkunde aus den im § 22
bestimmten Gründen für den dort umschriebenen Zeitraum in' Sehwebc lassen

soll.
Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn

das Gerieht die Erfüllungsfrist auf Grund, des § 22 verlängert hat.
§24.

Der Finanzminister kann hinsiehtlieh soleher Geldinstitute oder anderen
Firmen, die das Einlagegeschäft betreiben und'ihren Sitz in einer durch
feindlichen Einfall oder dureh die damit verbundenen Ereignisse unmittelbar

betroffenen Gegend haben, die Geltung der in den §§ 6 bis 8: enthaltenen
Bestimmungen im allgemeinen oder von Fall zu Fall auf eine vorher bestimmte
oder auf unbestimmte Zeit im ganzen oder zum Teil'suspendieren.

Wenn der Einleger infolge der im Sinne des Absatzes getroffenen
Massnahme über seine Einlage nicht verfügen kann, so kann er die Erfüllung
der in § 6, Absatz 3, aufgezählten Sehulden verweigern, insofern -er
nachweist, dass er diese Sehulden mangels Verfügung über seine Einlage ohne
Gefährdung seiner Existenz oder der Existenz seiner ihm gegenüber zum
Unterhalte berechtigten Angehörigen oder der Fortführung seines
wirtschaftlichen Unternehmens oder Betriebes,. nieht zu erfüllen vermag.

VI. Gemisehte und Sehlussbestimmungen..
§ 25.

Jene Reehtswirkungen, welehe für den Fall, dass. bei. Fälligkeit nicht
erfüllt wird,, auf irgend eine Weise festgesetzt worden sind,, treten nieht ein,
wenn die Geld sehuldende Partei das Moratorium in Anspruch genommen hat.

§ 26.; •

Aus dem Grunde, dass der Schuldner die naeh. § 4, Punkt 3, 10, 12, 13
oder 18,' oder aber naeh § 5 dem Aufsehube nieht unterliegende Verpflichtung
nieht erfüllt hat, kann der Gläubiger, die für den Fall der Nichterfüllung
festgesetzten Reehtswirkungen bis auf weitere Verfügung des Ministeriums
nieht geltend maehen, ausgenommen die Geltendmachung der fälligen Zinsen"
und Kapitalsraten und ihrer Nebengebühren, die für den Fäll der
Nichtzahlung der Zinsen oder Kapitalsraten diesfalls vereinbarte Vertragsstrafe
mitinbegriffen. Diese Bestimmung gilt rückwirkend^ aueh für jene Schulden,
welehe seit dem 1. August 1914 zu zahlen waren.

§ 27.
Der Versieh erungsnehmer kann die Bezahlung einer Versicherungsprämie,

die laut einer früheren oder der gegenwärtigen Moratoriumverordnung
unter das Moratorium gefallen ist, oder fällt, naeh Ablauf der Dauer

des Aufschubes nieht mit Berufung darauf verweigern, dass die Versicherung
infolge der Nichtzahlung der Prämie aufgehoben ist,, es sei denn, dass der
Versicherungsnehmer innerhalb von fünfzehn Tagen nach dem Tage der
Fälligkeit der Versicherungsprämie oder nach dem Ablauf des durch den
Versieherer gewährten oder des gesetzliehen Aufschubes (§ 505, Punkt 3,
des G.-A. XXXVII: 1875) .dem Versicherer schriftlich mitteilt, dass er die
Versicherung aufzuheben wünseht' oder dass er inrierhälb dieser Frist ein
rekommandiertes Sehreiben dieses Inhalts an. die Adresse des Versieherers
zur Post gibt..

Insofern eine Versicherungsprämie, die früher gestundet war, dureh
die dritte oder die gegenwärtige Moratorinmvcrordnung vom Moratorium
ausgenommen wird und der Versicherungsnehmer die vom Aufsehub aus-
genommenc Prämie oder den. vom Aufsehub. ausgekommenen Teil derselben
in der gesetzliehen Zahlungsfrist • (Absatz 1) nicht bezahlt, kann der
Versicherer den Vertrag aufheben, jedoch nur. nachdem er den Versicherungsnehmer

vorher zur Bezahlung der Prämie in einem rekommandierten Sehreiben

aufgefordert und der Versicherungsnehmer die Prämien oder deren von
dem Moratorium ausgenommenen Teil binnen 30 Tagen von "dem Empfang
des Sehreibens gerechnet nicht gezahlt hat.. Die Aufhebung kann für den
Fall der Nichtbezahlung der Prämie in der Aufforderung aueh vorher
erklärt werden. • 4

§ 28.
Aus dem Gesichtspunkte-der für den Fall der Erfüllung der gesetzliehen

Landsturmpflieht oder eines Todesfalles, einer Verwundung oder
Erkrankung, die infolge einer solehen Pflichterfüllung eingetreten sind, gesetzlieh

oder in einem Vertrag gesicherten Privatrechte und privatreehtliehen
Verbindlichkeiten gilb als gesetzliche Landsturmpflieht auch die, die eine
im landsturmpflichtigen Alter stehende Person infolge einer auf Grund ihrer
freiwilligen Eintrittserklärung erfolgten Einberufung erfüllt.

§ 29..
Der Umstand, dass die Forderung unter das Moratorium fällt, hindert

nieht die Verwendung der Forderung zur Aufrechnung.
§ 30.

Die Dauer des Aufschubes kann hinsiehtlieh der unter das Moratorium
fallenden Verpflichtungen weder in die Verjährungsfrist, noeh in eine zur

' Geltendmachung oder Wahrung der Rechte festgesetzte 'Frist eingerechnet
werden. Diese Vorschrift gilt aueh hinsiehtlieh der für die Präsentation
des Wechsels oder eines anderen Wertpapiers zur Sieht oder zur Annahme
bestimmten Frist. '

Die Verjährung endigt hinsiehtlieh der auf Grund § 4,. Punkt 18, von
dem Moratorium ausgenommenen Kapitalsrate wie auch der Zinsen nach
den im zitierten Punkte aufgezählten Papieren und zusammen mit der
Verjährung der Restsehuld.

: § 31.
Die auf Grund des § 25 des G.-A. XVII: 1914 zulässigen Abzüge von

den Gebühren der Angestellten der Bahnen sind während der Dauerndes
•Moratoriums nach den folgenden Vorschriften zu bewirken:

I. Von den Gebühren der Angestellten, die nieht in den Krieg gezogen
sind, werden die Abzüge — ohne Rücksieht auf das Moratorium — unver-
ändert aueh weiterhin bewirkt.

II. Die Abzüge, welehe von den Gebühren der infolge der Mobilisierung
zum Militärdienst eingerückten Angestellten zu bewirken sind, werden wie
folgt geregelt:

1. Insolange der in den Krieg gezogene Angestellte seine ständigen
Gebühren von der Bahn unverkürzt erhält, sind die Abzüge von den Gebühren
unverändert, das heisst so zu bewirken, als wäre der betreffende nicht zum
Militärdienst eingerückt.

2. Bei jenen Angestellten, deren ständige Gebühren infolge ihres Aus-
<; zuges in den Krieg eine Herabsetzung erfahren haben, sind die Abzüge vom
" Zeitpunkt der Herabsetzung der ständigen Gebühren an wie folgt zu

bewirken :



a) die Mitgliedstaxen und Beiträge der im § 22 des G.-A. XVII: 1914

erwähnten Wohlfalittsinstitutc sind in Gemässheit der Statuten der he:

treffenden Iristitute iaüch von den herabgesetzten Gebühren unverändert

in Abzug zu bringen;
b) bei Abzug der pfandrechtlich sichergestellten Forderungen ist darauf

zu achten, dass — bei vollständiger Ausserachtlassung des jährlichen
Betrages der militärischen Gage —_ als Gehalt nicht der ursprüngliche Betrag
iener stäridigen Gebühren, die den Charakter eines Gehaltes haben, sondern

nur der den Vorschriften • entsprechend herabgesetzte Betrag derselben zu

betrachten ist, und dass die pfandrechtlich sichergestellten Forderungen
demzufolge — ohne jedes neuerliche gerichtliche Verfahren — im Sinne

des 5 6 des G.-A..XLI: 1908 nur bis zur Höhe eines Drittels dieses herabgesetzten

Betrages, jedoch unter Freilassung von jährlichen zweitausend Kronen
in Abzug gebracht werden können. Von dieser Bestimmung sind ausgenommen

jene pfandrechtlich sichergestellten Forderungen,' bei denen der Abzug
in monatlichen gleichen .Raten geschieht, die auch im Falle der Erhöhung
des Gehaltes einer Aenderung nicht unterliegen, welche demzufolge
ungeachtet der Herabsetzung jener ständigen Gebühren, die den Charakter eines

Gehaltes haben,, auch weiterhin in den gerichtlich vorgemerkten monatlichen
Raten ' in Abzug zu bringen sind, doch unbeschadet der im Punkt IV des

§ 25 des G.-A. XVII: 1914 festgesetzten Schranken;
'

e) der Abzug von Forderungen und Mitgliedtaxen (Punkt III/5 des

s 25 des G-A. XVII: 1914) der im Sehosse der Bahnen oder im Kreise der
Angestellten erriehteten und im § 22 des G.-A. XVII: 1914 nicht erwähnten
Wohlfahrtsinstitutc, Wohltätigkeitsvereine und .Genossenschaften ist ein-
zustellen.

III.' Die vor dem Jnslebentreten der gegenwärtigen Verordnung
bewirkten Abzüge können nieht zurückgefordert werden, auch können für eine
dem Inslebentreten vorgegangene Zeit Abzüge nachträglich nicht gefordert
werden.

§ 32.
Auf die Beitragsfordeningen der Arbeiterversicherungskassen und der

Bergwerks-Bruderladen, sowie auf ihre Verpflichtungen zur Ausfolgung von
Unterstützungen und Renten erstreckt sich diese Verordnung nicht.

§ 33. •

Durch diese Verordnung werden die auf die Wirkung der höheren
Gewalt (vis major) bezüglichen Rechtsvorschriften nicht berührt.

§ 34.
Der Finanzminister wird ermächtigt, den zur Umlage öffentlicher

Abgaben berechtigten Körperschaften zur Zahlung ihrer im § 4, Punkt. 3,
angeführten soleheri Verpflichtungen, welche aus diesen öffentlichen Abgaben
gedeckt werden, einen Aufschub zur Zahlung dieser Abgaben gewähren zu
dürfen, insofern ein Aufschub zur Bezahlung dieser öffentlichen Abgaben
gewährt wurde.

§ 35.
Insoweit während der Geltung. dieser Verordnung die Ausdehnung oder

Einschränkung des Kreises der dem Aufschübe unterliegenden Verpflichtungen
sich als notwendig erweisen würde, wird das Ministerium diesbezüglich

nach Bedarf im Verordnungswege verfügen.
§ 36."

Insofern das königlich ungarische Ministerium keine anderweitige
Verfügung trifft, sind die Vorschriften der gegenwärtigen Verordnung mit den
Beschränkungen der nachstehenden Absätze aueh auf die Forderungen und
Schulden von Angehörigen oder Einwohnern auswärtiger Staaten massgebend.

Wenn ein ungarischer Staatsbürger oder ein Einwohner der Länder der
ungarischen heiligen Krone seine privatreehtliche Forderung in einem anderen
Staate nur in geringerem Masse oder mit weitergehenden Beschränkungen
geltend machen kann, als dies durch die gegenwärtige Verordnung festgesetzt
ist, unterliegen in den Ländern der ungarischen heiligen Krone die
Forderungen der in den Verband eines solehen Staates gehörigen Gläubiger,.
sowie die Forderungen der im Gebiete eines solchen Staates wohnenden
derjenigen Gläubiger, die iri den Verband irgendeines feindlichen Staates
gehören, ähnlichen Beschränkungen. • -

Wenn in einem anderen Staate das dort gewährte Moratorium sich
auf die privatreehtliclien Schulden ungarischer Staatsbürger oder Einwohner
der Länder der. ungarischen heiligen Kroue entweder überhaupt nicht
erstreckt oder iri einem engeren Kreise als im allgemeinen zur Geltung gelangt,
unterliegen in den Ländern' der ungarischen heiligen Krone die Sehulden
der in den Verband eines solchen Staates' gehörigen Gläubiger, sowie die
Schulden der im Gebiete eines solchen Staates wohnenden derjenigen
Gläubiger, die in den Verband irgendeines feindliehen Staates gehören,
ähnlichen Beschränkungen.

Den in den Alineen 2 und 3 enthaltenen Beschränkungen unterliegen
nicht' solche Forderungen und. Schulden von Bürgern und Bewohnern
ausländischer Staaten, die aus ihrem in den Ländern der heiligen ungarischen
Krone unterhaltenen kommerziellen, industriellen oder Wirtschaftsbetriebe
stammen.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Paragraphen finden auf juristische
Personen entsprechende Anwendung.

§ 37.

Jede richterliche Verfügung, welche dem Schuldner das in den Ländern
der ungarischen heiligen Krone massgebende Moratorium oder die mit
demselben verbundenen • Rechte gegen seinen Willen entziehen würde, gilt als

gegen ein inländisches Verbotsgesetz (gegen die inländische öffentliche
Ordnung) verstossend und dem Zwecke eines inländischen Gesetzes widerstreitend.

§ 38.

Die infolge des Moratoriums im strittigen und ausserstrittigen
Verfahren notwendigen Bestimmungen wird der Justizminister, in Kroatien und
Slavonien der Banus durch besondere Verordnung festsetzen.

§ 39.
Die mit dem Ablauf des Moratoriums zusammenhängenden Bestimmungen

werden seinerzeit durch eine besondere Verordnung festgesetzt
werden.

§ 40.
Die Geltung dieser.Verordnung erstreckt sich, soweit sie sich auf

Rechtsverhältnisse bezieht, die in einem im Gesamtgebiete der Länder der heiligen
ungarischen Krone geltenden Gesetze-geregelt sind, auch auf Kroatien und
Slavonien.

Die zur Festsetzung des Ausmasses der laufenden Bedürfnisse von
Städten und Gemeinden, sowie von Waisenkassen im Sinne des § 8 berufene
Behörde wird hinsichtlich des Gebietes von Kroatien und Slavonien dureh
den Banus bestimmt.

§ 41.
Diese Verordnung, welche als vierte Moratoriumverordnung zu zitieren

ist, tritt am 1. Dezember 1914 in Kraft.
Von diesem Tage an treten an Stelle der am 30. September 1914 sub

Zahl 7205/M. E. erlassenen dritten MoratoriumVerordnung und der behufs
Ergänzung der letzteren am 27. Oktober sub Zahl 7968/M. E. erlassenen
Verordnung für die Zukunft die Bestimmungen der gegenwärtigen
Verordnung.

Wo eine Rechtsvorschrift, eine richterliche oder andere behördliche
Verfügung auf eine Bestimmung einer früheren Moratoriumverordnung
hinweist, ist an ihrer Stelle jene Bestimmung der gegenwärtigen Verordnung
zu verstehen, die an Stelle der betreffenden Bestimmung der früheren
Verordnung getreten ist.

Insoweit die gegenwärtige Verordnung im § 4, Punkt 12 und 13, und
im § 5 nichts anderes bestimmt, bleibt der mit den früheren
•Moratoriumverordnungen gewährte Aufschub hinsichtlich jener Verpflichtungen, welche
die gegenwärtige Verordnung von der Geltung des Moratoriums .ausnimmt,
unberührt. Würde' der Bezahlungstag für eine durch die gegenwärtige
Verordnung vom Moratorium ausgenommene Verpflichtung in die Zeit vor
15. Dezember 1914 fallen, so ist die Schuld am 15. Dezember zu zahlen.

Ausfuhr von Arznei- und Desinfektionsmitteln
(Verfügung des schweizerischen Handels-, Industrie- und Landwirtsehaftsdeparteraents,

vom 21. Dezember 1914.)

1) Das Verbot der Ausfuhr im Sinne des Bundesratsbeschlusses vom
18. September 1914 umfasst bis auf weiteres folgende Arznei-,und
Desinfektionsmittel: :

Acetanilid (Antifebrin); Aceton; Acetylsalicylsäure; Agar; Aloe; Are-
krlin und dessen Salze; Brom und dessen Salze; Chinarinde; Chinin,
salzsaures und schwefelsaures; Cocain und dessen Salze; Codein und dessen
Salze; Formaldehydlösungen; Glyeerin; Ipecacuanhawurzel; Jod, Jodsalze

;• und Jodoform; Kaliumpermanganat; Kollodium; Kresol und Kresolseifen-
f lösungen; Kupfersulfat; Mastix; Morphium und dessen Salze; Naphthalin;
Opium und dessen Pulver, Extrakte, Tinkturen; Paraffin, fest und flüssig;
Paraformaldehyd; Perubalsam, natürlicher und künstlicher; Pfeffer,
spanischer; Phenacetin; Phenol (Karbolsäure), rein; Quecksilber und dessen
Salze; Rhabarberwurzel; Rizinusöl; Salicylsäure und salicylsaures Natron;
Salol; Salpeter; Salvarsan und Neosalvarsan; Schwefeläther, rein und roh;
Tannin; Thonerde,' essig-weinsaure; Vaselin; Weinsteinsäure; Wismuth
und dessen Salze; Wollfett (Lanolin); Zitronensäure.

2) Die bisher aufgestellten Verzeichnisse der von der Ausfuhr
ausgeschlossenen Arznei- und Desinfektionsmittel werden durch das in Ziffer 1

enthaltene ersetzt.
3) Für Arznei- und Desinfektionsmittel, die in Ziffer 1 nicht genannt

sind, ist die Ausfuhr bis auf weiteres frei.
4) Die allgemeinen Bewilligungen, die einzelnen Firmen erteilt wurden,

sind aufgehoben.
5) Gesuche um die Bewilligung von Ausnahmen hinsichtlich der Ausfuhr

von Erzeugnissen, die in Ziffer 1 genannt sind, müssen an unsere
Abteilung Industrie gerichtet werden.

In jedem Gesuehe ist der Vorrat zu bezeichnen, welcher der Firma
vom auszuführenden Erzeugnis verbleibt.

6) Die gegenwärtige Verfügung wird dem Militärdepartement, der
Oberzolldirektion, der Oberpostdirektion, dem Militäreisenbahndirektor
mitgeteilt und im Bundesblatt und Handelsamtsblatt veröffentlicht.
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LtaiMi Dietikon fl. 0.
Die Generalversammlung vom 19. Dezember a. e. hat

die Dividende auf 4% festgesetzt. Der Coupon Nr.'12 wird
ab heute mit (Zä 11035) (2938.)

- — 3EV. SO '

eingelöst durch:
Unsere Gesellschaftskasse und
die Schweiz. Bankgesellschaft in Zürich.

Dietikon, den 21. Dezember 1914.

3'Ii °|« Anleinen 1h Gemeinde Langenthal
von 1894 und 1896

Auf 31. Dezember 1914 sind folgende Schuldtitel dieser Anleihen
zur Rückzahlung ausgelost worden;

Vom Anleihen von 1894:
Nr.' 68, 146, 172, 312,

'
330, 680, 696, 599, 601, 694.

Vom Anleihen von 1896:
Nr. 66, 58, 163, 207.

Diese Titel und die Coupons der beiden Anleihen pro 31. Dezember
1914 werden auf Verfall an unserer Kasse ausbezahlt. 2922

n.'i.7 (i! Bank in Langenthal.

Miuiirgeltoch Sclunfrgeüeiaeii
Messerputz- & Naxosschmirgel etc.
Grösstes Lager der Schweiz :: : :

A. Gelmer - EJenzi in Richte?swiL (Zürich).
1122 Z -SOg Stolzenberg- §
Schnellhefter und Bureau-Möbel

jjj werden überall bevorzugt, weil erstklassig.
Vei langen Sie Katalog von

[j Stolzenberger General-Vertreter:

Q 2896 I

a
a
aa4594 Z

II. Korb tfc II. Siefert
UraDiastrasse 9, Zürich. Telefon 6818.

Vertretungen
In Paris etabl. Schweizer,

auf dem französischen Handelsmarkt

gut eingeführt, snchtVer-
tretuagen für:

Lebensmittel
(Ue 5290) oder (2940.)

andere Artikel
Schweiz. Fabrikation.

Vorzfigliehe Refereaxen.
Offerten an. n. Ansltr, rae

de Londres, 7, Paris.

SSF" Buchlüiirung
Ordne zuverlässig, rasch,diskret,

vernachlässigte Buchführungen,
Inventur und Bilanzen, Bücherexpertisen,

Einführung der amerik.
Buchführung, nach praktischem System
m. Geheimbuch. Prima Referenzen.

Komme auch nach answärts.
H. Frisch, Neue Beckenhofstr. 15.

Zürich VI.
Schöne ZeiuuigsmaKuiacur bei

Haasensteil! & Vogler



1920

Erfahrener .Fachmann, Inhaber vieler Patente für

konkurrenzlose
Acetyleii-Lainpcu um! Apparate

wünscht Kesellschäftsgrfisüimg.
Betreffende Konstruktionen bedeuten eine Umwälzung

auf dem Gebiete des Acetylens.
Gefl. Anerbieten an Postfach Bahnhof Nr. 17964,

Zürich. OF9887 (2936 I)

WnscmnenfnlirlK OerllKon

Dividenden-Zahlung
Coupon Nr. 16 unserer Aktien wird ab heute mit

Fr. SO
an den gewohnten Zahlstellen eingelöst.

Oerllkon, 22. Dezember 191-1.

(1750 Z) (2935!) öie IDirelition.
| Papierhandlung en gros

4282 z A...&ucfcer9Xachf*v, 2628

Jücker-Wegmann, Zürich
Reichhaltigstes Lager aller Sorten Papiere und Kartons

in Bösel

Mil
Wir künden hiermit unsere 4% % Obligationen, deren

"Vertragsdauer bis und mit 30. Juni 1915 abläuft, zur
Rückzahlung auf den (7715 Q) (2939.)

30. Juni 1915
mit welchem Tage die Verzinsung derselben aufhört.

Die Einlösung der Zinscoupons, sowie .die Rückzahlung
des Kapitals erfolgen an unserer Kasse, Fabrikstrasse Nr. 40.

Wir offerieren den Inhabern der Titel dieser Anleihe die

Konversion In 5 °U OMIäotlonen
mit Semestercoupons per 30. Juni und 31. Dezember auf
5 Jahre fest, erster Coupon fällig auf den 31; Dezember 1915.

Anmeldung zur Konversion unter Einreichung der Titel
zur Abstempelung nehmen wir vom

15. Juni 1915
an entgegen, unter Verabfolgung der neuen Couponsbogen.

Basel, 22. Dezember 1914.

Namens des Verwaltungsrate-s,
Der Präsident: J. Bierer.

»»
Ißlätl

Fabrik für Bleeltembnllagen

Die Generalversammlung hat die Dividende für das
Rechnungsjahr 1913/14 festgesezt auf:

&1, für Coupon Hr. S mit Fr. 5 per stock
Die Auszahlung erfolgt ab heute spesenfrei bei der

Eidgenössischen Bank A.-G. in Bern und bei der Ersparniskasse

Konolfingen in Oberdiessbach. 2933,

Oberdiessbach, den 21. Dezember 1914.

JDie Direktion

Der am 31. dies fällige Coupon ab unsern Obligationen
kann bei (7737 Q) 2934,

Herren La Roche et Co. in-Basel und
Schweiz. Bankverein in Basel

eingezogen werden.
Der Zins per 31. dies für die auf unsern neuen Stammaktien

: einbezahlten Fr. 100 kann bei den Subskriptionsstellen
gegen Vorweisung der Interimsscheine mit Fr. 3.75 bezogen
werden.

Basel, den 22. Dezember 1914.

Die Direktion.

de rEnpnmt de fr. 370,809 841 0

de In

Compnsnie Ii eitemin de fer regional

SaigneiegierLa Chmix-de-Fondi

La Cempagnie propose aux porteurs des titres encore en circulation du susdit emprunt
la conversion en obligations d'un

nouuel emprunt de fr. 350,000 i 5 Ol

0
qu'elle vient de contracter avec

lo Banque Cantonnle de Berne,

Id Calsse d'Eporgne et de Prdts, d Berne,

In Banque Populalre Suisse, d Berne.
Le nouvel emprunt est garanti comme le precedent, par une hypotheque eu premier

rang sur la ligne du chemin de fer -de Saignelögier ä La Chaux-de-Fonds avec accessoires
et materiel d'exploitation s'y rattachant.

Les obligations sont emises jouissance du 31 decembre 1914; elles rapportent un
inlAröt de 5 % l'an, payable le 31 döcembre de cliaque ann6e.

Le remboursement aura lieu le 31 decembre 1924. Toutefois, la* Compagnie se reserve
la faculte de rembpurser tout ou partie de l'emprunt, moyennant un avertissement pröalable
de 6 mois, au 31 decembre des ann6es 1919 ü 1923.

La Compagnie s'engage en outre ä' operer des amortissements annuels d'au moins
fr. 4000 au 31 decembre des annees 1919 ä 1923.

Les coupons echus et les obligations ä amortir de l'emprunt, seront payables sans
frais pour les porteurs :

d in Calsse de la Compagnie,

nux Cnisses des tnnques sus-indiqudes.
8011 Y (29311)

Lo conversion est Offerte on pair not de frais.
Les porteurs d'obligatioDS de l'emprunt de 1915 aeeeptant la conversion sont priös; de

deposer leurs titres avant le 31 decembre 1914, aupres de l'une des bauques sus indiquees,
contre recu provisoire. Apres accomplissement des formalites requises, les titres munis
d'une nouvelle feuille de coupons, seront rendus aux proprietaires.

Jusqu'au meme terme du 31 decembre 1914, les banques recevront des demandes de
titres du nouvel emprunt, au prix de 100 %, jouissance 31 decembre 1914, payables en

especes jusqu'au 31 janvier 1914;

Saignelegier, le 20 decembre 1915,

In nom de la Compagnie da CM de fei AM Saignelegier-La teaex-de-Ms,
Le president :

Bouchat, notaire.
Le secretaire :

E. P^quignot, avocai.

Maschinenfabrik King & Co. A.G.
ZÜRICH 2

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre
Montag, den 4. Januar 1915, nachmittags 4 Uhr

im Verwaltungsgebäude des Schweizerischen Bankvereins, Zürich

Traktanden:
1. Vorlage der Berichte der Direktion und • des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr

1913/14 und des Berichtes der Kontrollstelle.
2. Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Bilanz per 30i September 1914

und die Entlastung der Verwaltung.
3. Antrag des Verwaltungsrates auf Liquidation der Gesellschaft.
4. Wahl der Liquidatoren und Festsetzung ihrer Vollmachten.
5. Neuwahl des Verwaltungsrates. (4748 Z) (2937 1)

6. Wahl der Kontrollstelle.
Die Jahresrechnung und die Bilanz, sowie der Bericht der Rechnungsrevisoren liegen

von heute ab im Bureau der'Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Zutritts- und
Stimmkarten zu der Generalversammlung können gegen'Ausweis über den Aktienbesitz bis
Samstag, den 2. Januar 1915 an der Wertschriftenkasse des Schweizerischen Bankvereins
in Zürich bezogen werden.

Zürich, den 21. Dezember 1914.

Der "V"ervraltungsrat.
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